
587 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationairatesXIV. GP 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (60 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Neuordnung der 
Rechtsstellung des ehelichen Kindes 

und 
über die Regierungsvorlage (73 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Anlegung von Mün­

delgeld 
I 

Am 10. Dezember 1975 ha:t die Bundesregie­
rung einen Gesetzesentwurf über die Neuordnung 
der RechtssteHung des ,ehelichen Kindes (60 der 
Beila.gen) in den Nationalrat eingebracht, der dem 
Justiza'usschuß zur V.orbehandluJ1<g zugewiesen 
wunde. Der JustizaUJsschuß beschäftigte sich erst­
mals in seiner SiJtzung ,am 18.- Feber 1976 mit 
dieser Regierungsvodage und beschloß einsitim­
m~g, zur we]teren ß,eratung einen Unterausschuß 
iinzusetze!!l, ,dem von ,der Sozialistischen Partei 
Dsterreichs ,dieAbgeordneten B 1 e c ha, D.ok­
tor Beatrix E y p ,e 1 t ,a u e r, Dr. K e r S t ni g, 
Lona Mur .0 wa t z, Dr. Jolanda 0 f f e n­
be c k, Dr. Re i n h art und Dr. Erika Se d a 
s.owie vertretungsweis,e Dr. HiJde Ha w r i c ,e k, 
von der Dsterreichischen V.olkospar;tei die Abge­
.ordneten Dr. H ,a f n ,e r, Dr. Hau se r, D.ok­
tor Marg.a H u h ,i n e k, Dkfm. DDr. K ö n i g, 
Ot;cilie R .0 C h u sund Elis,abetlh S eh m i,d t 
s.owie v.on der Freiheitlichen Partei Dsterreichs 
der Ahge.ordnete Z oe :i J -1 i n ,g e rrangehötten. In 
der kO!!lstLtuieren.den Sitzrung dieses Untenaus­
schusses wuroen zum Vorsitzenden der Abge.ord­
nete Z ,e i 11 i n Ig e r, wm Stellv,ertr,eter der Ab­
ge.ordnetce B Il,e c h aund zum Schriftführer die 
Ahge.ordnete Ontilie R 0 c h u s gewihlt. 

Der erwähnte Unter,ausschuß beschäftigte sich 
in der Zeit v.om Juni 1976 bis Juni 1977 ]n ins­
gesamt dreizehn meist ganztägigen Sitzrungen mit 
der gegenstäoolichen Regierungsv.orJag·e. In den 
Beratunge!!l wmrden zahlreiche Abänderrun.gsver­
schläge ,d.erim Ausschuß vel'ltreWnen Frakti.onen 
vorgelegt, die zu einem erheblichen Teil Be­
rücksicht~~11ig ,fanden. Das ,Bundesmi,nisterium 

für Justiz w,ar in den Sitzungen ,des Unteraus­
schusses durch ,den Bundesminister f.ür Justiz 
Dr. B r.o da, Sektionschef i. R. Dr. E d 1-
ba ehe r, Ministerialrat Dr. E n t, Ministerial­
.oberk.ommisosär Dr. He pfund fallweise ,durch 
Sekti.onsleiter MinisteriaIrat Dr. L 0 e we s.owie 
MiniSiterialsekretär Dr. Lngri.d D j 'a ,1 i no 'u s 
und Bezirksrichter Dr. S.t .0 r man n vertreten. 

Am 24. Juni 1977 ,Qerichtete .der Unteraus­
schuß sodann dem Justizausschuß über das Er­
gebnis seiner Arbeiten. 

In die Ber,atungeri wurde .auch die Regierungs­
V.orJage 73 der Beilagen betr,effend ein Bun,des­
ges·etz über die Anlegung von Mündelgeld ein­
bez.ogen, und ,eLie d.ort vorgesehene!!l Regelungen 
wurde!!l im nun v.orliegenden Bundesgesetz über 
die Neu.ordnu11ig des Kindscha,fu;srechts mitberück­
sichtigt. 

Im f.olgenden werden die überJegungen darge­
legt, v.on denen sich ,der Ju&tizausschuß ,bei seinen 
Vorschlägen leiten läßt. 

Der Gesetzesvorschlag ,bezieht Regdungen ein, 
deren AnwendU!!lgsbereich über das Gebiet der 
Rechtsbeziehungen ZlWlischen Eltern und ehe­
lichen Kindern hin'ausr,eicht. Er .ordnet nicht nur 
die Rechtsstcl.lung des ehelichen Kindes neu,er 
en,twickeLt ,auch ,das Recht des .unehelichen Kindes 
weiter und äridel't in ,einer Reihe v.on P,unkten 
das Adoptions-sowie ,das Vormuooscha<ftsrecht. 
Dazu kommenzahlr.eiche, die Rechtsstellrung des 
Kindes allgemein betreffende Regelungen außer­
haLb des ABGB. ALle .diese ,Bestimmungen lassen 
sich ,am zweckmäßigsten UIllter dem Oberbegriff 
"Kindschabtsrecht" zusammenfassen, wesh-alb der 
v.orliegende Gesetzesentwurf als "Bundesgesetz 
über die Neuol'ldnu!lJg des Kindscha.ftsrechts" he­
zeichnet wir,d. 

Der J.~'Stiz3JUsschuß bekennt sich zu den den 
Vorschlägen der genannten Regierungsverlagen 
zugrunde liegenden Gl1Ul1:dsä:vzen der hestmög­
lichen Wahrung des Kindeswohls, der Gleichhe­
rechtigung und der P·artnerschaft von V,ater und 
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2 587 ,der Beilagen 

Mutter sowie der Autonomie der Familie. Zum 
Teil hat er diesen Grundsätzen in den ,einzelnen 
Regelungen noch stärker Ausdruck vel'liehen als 
die Regierungsvorlagen, lJUiffi Teil hat er im Zu­
sammenspiel dieser Grundsätze neue Schwer­
punkte gesetzt. So ist hereits am Beginn der 
kindsch~ftsrechtlichen Bestimmungen die elter­
liche Erziehungs3Juf.gabe verankert. Der Grund­
satz der bestmöglichen Wahrung des Kindeswohls 
findet seinen Niederschlag in ,einer besonderen 
Bestimmung, nach der .bei Beurteilung des Kin­
deswohls ,die PersönLichkeit des Kindes und seine 
Bedürfniss,e, besonders seine A,nlagen, Fähigkei­
ten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten, 
entsprechend zu berücksichtigen sind. Die B.e­
dachtn3Jhme ,auf die Persönlichkett des Kindes 
zeigt sich ,a'uch in ,der dem Gericht 'amferLegten 
Pflicht zur Anhörung des Kindes in .den wichti­
gen dess,en Person hetreffenden Angelegenheiten. 

Im Unterhaltsrecht wird durch ,die Veranke­
rung der anteilig,en Unterhaltsschu1d der Eltern­
anstelle der in der Regierungs'Vor.l~ge vorg,eschla­
genen Solidarschuld -dem Grundsatz gleicher 
Rechte und Pflichten von V!ater und Mutter 
stärker Rechnung getragen, ohne dadurch das 
Kindeswohl zu :gefährden. Vor allem h:liben das 
am 1. Novemlber 1976 in Kraft getr,etene U lliter­
haltsvorschußgesetz sow,ie die nun vorgeschla­
gene Anerkennung ,der Leistungen ,des Eltern­
teils, der das Kind in seinem Haushalt hetreut, 
als vollen Unterhaltsbeitrag, eine anteilige Unter~ 
haLtssd1U!ld der Eltel111 zweckmäßig scheinen las­
sen. 

Aluch der Partnerschaftsged3Jnke ist: verdeut­
licht worden. Einigen sich die Eltern in einer 
wichtigen Fr3Jge nicht, so soll sich ein jeder an das 
Gericht w;enden können. Eindeutig wird be-

. stimmt, wer von Gesetzen wegen vor allem zur 
Pflege des Kin,des berufen ist, wenn ,di,e in auf­
rechter Ehegemeinschaft lebenden Elte1'l1 hier­
über kein Einvernehmen erzielen; dies soll der 
Elternteil sein, der den Haushalt führt, in dem 
das Kind betreut wird, also im allgemeinen der 
nic.~t oder nur geringfügig beJ.1ufstätige Eltern­
teil. 

Unvedndert hat ,der Justizausschuß den Vor­
schla!g der Regierungsvorlage übernommen, daß 
V:liter und Mutter während aufr,echter Ehe so­
wohl ,die Pflege und Erziehung als auch die g,ec 
setzliche Vertretung und die Vermögensverwal­
tung g,emeinsam zustehen sollen. Die Mooter soll 
also in Hinkunft in .gleicher Weise w,ieder Vater 
für ,das Kind handeln können. Dieser Grunds,atz 
soll auch für hehördlich,e Verfahren ,aller Art 
geIten; ,eine Sonderrege1ung schlägt ,der Justiz'aus­
schuß nur für die Vertretung in ,gerichtlichen 
Verhhren vor, um den in diesen . vorherrschen~ 
den strenger,en VerfahrensgrullJdsätzen Rechnung 
zu tragen, ,das Kind vor den Folg.en einer Un­
tätigkeit g,eines V,ertreters im Ver.vahrenzu be-

w,ahr,en und ,auch ,den Dritten vor Rechtsnach­
teilen zu schützen. Im Fall der Aufl.ösung der 
Ehe der Eltern oder deren dauernder Trennung 
sollen ,alle :liUS den familienrechtlichen B,eziehun­
gen zwischen EItern und minderjährigen Kin­
dern erfließel1Jden rein persönlichen Rechte und 
Pflichten einem Elternteil 'alletn ,zustehen. Mit 
dieser Regelung ,wird ,eines ,der wichtigsten Anlie­
gen des Gesetzesvorhahens ·erfüHt: demjenigen 
Elternteil, 'dem nach der Sche~dung die Kinder 
Ziugesprochen werden, stehen nicht nur die 
Pflege und Erziehung, sondern' auch die gesetz­
lidle Vertretung und ,die V,ermög,ens,v.erwaltung 
a;llein zu. 

Wenngleich da,s Gesetzesvol1haJben, wie er­
wähl1Jt, in den Beratungen des Unterausschusses 
wesentlich geändert und erweitert worden ist, 
mußten ,doch w,e1tere Vorschläge, etwa auf wei­
tere Änderungen des Jugendwohlfahrts,g,esetzes, 
auf Verhessel1ung der Rechtsstellung der Pflege­
eltern sowie 'auf weitere Ergänzung,en des Vor­
mundschafts- und Kuratelsrechts (vgl. Gutach­
ten der Famil~enrechtskommission zur F,amilien­
rechtsreform, 2. Teil: Rechtsstellung des ehe­
lichen Kindes, S. 96), unberücksichtigt b1.eiben. 
Nach Ansicht des Justizausschusses hal1Jde1tes sich 
dabei um gesetzgeberische Anliegen, die weit über 
den Rahmen des ursprünglichen Vorhabens einer 
NeuoJ.1dlllung der Rechtsstellung des ehelichen 
Kindes hinausgehen'. Sie soUten besser im Ge­
samtzusammenhangeiner umfassenden Erneue­
rung der betreffenden Rech:tsg,ebiete verw,irk­
licht wel1den. 

Das V'odieg,ende Bundesg,esettz über die Neu­
ordnung des Kindschaiitsrechts ist die seit der 
sogenannten "Teilnovellengesetzgebung 1914 bis 
1916" umfangreichste Änderung des ABGB über­
haupt. Der Gesetzgeber ist damit einen weiteren 
großen Schritt dem Ziel einer umfassenden Er­
neuerung ,des österreichischen F:limilienrechts 
nähergekommen. 

II 

. Im foLgenden werden die wesentlichen Erwä­
gungen des Justizausschusses zu den einzelnen 
Bestimmungen des angeschloss'enen Gesetzesent­
wurfes wiedergegeben. 

Zum Artikel I 

Änderungen des allgemeinen bürgerlichen Ge­
setzbuchs 

Zu 1 

Der Justizausschuß hält -abweichend vom 
Vorschlag ,der Regie11UngS'Vorlage - an der gel­
tenden Fassung der überschrift zum Dritten 
Hauptstück des Ersten Teiles "Von den Rechten 
zwisch,en Eltern und Kindern" fest, um den 
Gleichklang der Qberschriften sämttlicher Haupt­
stücke des ABGB, die j,eweils mit .d;em Wort 
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"Von" beginnen, '2m wahren. überdies wird, um 
keine UnkLarheit über ,die überschriften zu die­
sem Hauptstück und zmm § 137 ABGB aufkom­
men zu lass'en, der Kopf des Dritten Haupt­
stücks vollständig 3Jngef.ühr;t. 

Zu den §§ 137 und 137 a 

Der J.u~tiz'ausschuß tritt dem Vorschlag der 
Regierungsvorlag,e hei, lan die Spitze der Para­
graphenfolge über die Rechtsbeziehungen zwi­
schen Eltern und Kindern die a 11 g e m ein filr 
alle Arten von Kindschaftsv,erhältnissen gehenden 
Grundsätze zu stellen, von ,denen diese Rechts­
beziehungen getragen sind: di,e Pflicht der Eltern 
zur Förderung des Wohles iihrer minderjährig,en 
Kinder, ,die geg,enseitige Beistandspflicht von 
Eltern und Kindern, das Gehot an die Kinder, 
die ELtern zu ,achten, den Grundsatz gleicher 
Rechte 'Und Pflichten von Va.ter IUnd Mutter 
sowie den Anspruch der Eltern auf Schutz ihrer 
Rechte gegenüber Dr~tten. Der Justizausschuß 
legt je,doch iauch \'V':ert dar,auf, im § 137 hesonders 
die Pflicht der Eltern, ihre minderjähr1&en Kin­
der zu erziehen, hervor,ZlUheben; die Erziehungs­
pflicht ist die vornehmste Auf,gabe der Eltern, 
die elterliche Erziehung ist das vorzüg~iche Mittel 
der Gesellsch,aft zur Förderung der Entwicklung 
der Kinder. Deshalb soll - wie im geltenden 
Recht (s. § 139 ABGB aF) - die Pflicht ,der 
Eltern z'ur Erziehung am Beginn der Bestimmun­
gen über die ,allgemeinen Rechte und Pflichten 
der Eltern und Kinder s'tehen. Freilich wind an 
dieser Stelle nur der allgemein,e Grundsatz aus­
gedrückt, ,die näher,en Bestimmungen über den 
InhaLt und die Ausübung der Erziehung folgen 
später (s. bes. §§ 144 IUnd .146 ABGB idF Ent-
Wlurf). ' 

Der Justizausschuß hat die in der Regierungs­
vor~aJge vorgeschlagene Regelung aus Anlaß ,der 
dargestelLten" Erwei,terun,g ,des § 137 auch neu 
gegl.iedert: An der Spvtze steht die Pflicht der 
Eltern, ,für die Erziehung ihrer minderjährigen 
Kinder zu 'Sorg'en und überhaupt deren Wohl zu 
fördern (Abs. 1). Im Ahs. 2 ist die Pflicht der 
Eltern und Kinder zum gegenseitigen Beistand so­
wie das Gebot ,an die Kinder, ihren Eltern Ach­
tung ,entgegenzubringen, verankert; diese Rege­
lunggiLt für alle Kinder, gleich welch,en Alters. 
Der Abs. 3entlhält schließlich den Grundsatz 
gleicher Rechte und Pflichten von Vater un,d 
Mutter. Der Anspruch der ELtern an Drvtte, Ein­
griffe in die elterlichen Befugnisse zu unterlassen, 
wil'cl, weil diese Regelung ihrem Wesen nach 
außer halb ,des Rahmens ,der ,eben ,erwähnten 
Grundsatzbestimmungen Liegt, in einem beson­
deren Par,agraphen, dem § 137 a, ,gefaßt. Diese 
Reg,eLung ist übrigens insofern gegenüber dem 
Vorschlagdet Regierungsvorlage vereinfacht 
wOl'den, als ,der Vertrag mit den ELtern als 
Grundlage für einen Eingriff in .die elterlichen 

Rechte nicht mehr besonders angefühl't wird; 
dieser Fall ist ohnedies durch ,das "Gestatten der 
Eltem" er.f.aß t. 

Zum § 138 

Die - gegenüber der Regierungsvorlage 
geänderte Fassung des jeweils. zweiten Satzes der 
Abs. 1 'Und 2 nimmt darauf Bedach,t, ,daß ,die 
Ehelichkeit ,eines Kindes nicht nur mit einer 
KJ.age des Ehemanns der Mutter, sondern auch 
des StaaJtsanwalts (§ 158 ABGB) und mit dessen 
Antrag im 'aJußersw;1tigen V.erfahren (§ 159 
Abs. 2 ABGB) bestritten werden kann. 

Zu den §§ 140 bis 143 

Der Justizausschuß haJt ·die ~n der Regierungs­
vorlage vorgeschlagene unterhaltsrechtliche Rege­
Lung nach sehr langen und eingehenden Beratun­
gen im Untemusschuß in mehreren P.unkten 
entscheidend umge~ta1tet. Schwerpunkte der Er­
örterungen waren ,die Frag,en, oh Eltern und 
Großeltem dem Kind den Unterhalt wrunge­
teilten Hmd oder anteilig schulden, in welcher 
Weise bei der Unterhaltsregelung auf die Lei­
stungen desjenigen Eltern- oder Großdternteils, 
der ,das Kind in seinem Haushalt hetreut, Be­
dadlt igenommen we!'den und unter welchen 
Vora,ussetzungen ,die Unter;haltspflicht der Groß­
eltern eintr,eten sollen. 

Die Neuregelung baut auf den mit dem Bun­
desgesetz über die Neuordnung der Rechtsstel-" 
lung .des unehelichen Kindes in das Kindschafts­
recht neu eingeführten Grundsätzen auf 
(s. §§ 166 ff ABGB idF BG BGBl. Nr. 342/1970); 
besonders -bekennt sich der Justizausschuß zu 
denim neuen Unehelichenr.echtaufgesteHten 
Grundsätzen über di,e Unterha1tsbemessung und 
das damit ,angestrebte Ziel einer V.erbesserung 
der unterhaltsrechtlichen Lage der Kinder. Die 
Neuordnung nimmt aber auch auf die Fortent­
wicklung Bedacht, ,die das Unterhaltsrecht mitt­
lerweile durch weitere Teilschri:tte der Familien­
r;edltsreform, nämlich durch das Bundes'gesetz 
über die Neuordnung der persönlichen Rechts­
wirkungen der Ehe und durch das Unterhalts­
vorschußgesetz, erfahren hat. 

Die neuen unterhaksrechdichen Bestimmungen 
sind wie ,folgt gegliedert: Der § 140 regelt die 
Unterhaltspflicht der Eltern, :der § 141 die der 
Großeltern, der § 142 den übergang der Unter­
haltspflichtauf die Erben der Eltern und der 
§ 143 :die Unterhakspflicht ,der Kinder gegenüber 
ihren Eltern und Großeltern. 

Zum § 140 

Der Abs. 1 enthält die gl'undlegenden Regeln 
über das Ausmaß ,des Unterhaltsanspruchs des 
K1ndessowie das Verhältnis, in ,dem Vater und 
Mutter :zur Befriedigung dieses Anspruchs bei­
zutragen haben. Bezüglich ,des Ausmaßes des 
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Unterhaltsanspruchs und der Verankerung der 
Anspannungstheorie folgt die gefundene Lösung 
im wesentlichen .den Vorschlägen der Regierungs­
vorhge; die dort in zwei Absätzen enthaltene 
Regelung (§§ 140 Abs. 1 und 2 ABGB idF RV) 
wird jedoch vereinfacht und in einen Satz zu­
sammengezogen. Hingflgen hat der ]ustiz;liUS­
schuß die Frage, lin welchem Verhältnis Vater 
und Mutter zum Unrterhah: des Kindes beizu­
tragen haiben, 'anders .gelöst: Während ,die Regie­
r'ungsvorl1age eine Solidarhahung vorg,eschlagen 
hat, ha't sich der Jusüzausschuß - auf Grund 
der sehr ,eing,ehenden Bel'atungen im Unteraus­
schuß - für eine ,anteilige Haf.tnl~g der Eltern 
(und Großelotern) ,entschied.en. 

Zwar lassen sich auch .für die in der Regie­
rungsvorlage vorgesehene Haftung zur ungeteil­
ten Hand gute Grunde ins Treffen führen; im 
a;l,lgemeinen ist ja für einen Gläubiger eine Soli­
ctarverpflichtung seiner mehreren Schuldner 
günstiger als eine bloß anteilSlIl1äßige Hafitung. 

,Di,e Vorteile einer Solidarschuld kämen j,edoch 
bei der nun ,gefundenen unterhaltsrechtlichen 
Lösung k,aum zur Geltung. So W'Ül'de etwa aus 
der in der Regierungsvorloage vorgesehenen und 
auch vom Justiza,usschuß grundsätzlich bejahten 
Beschränkung der Unterhaltspflicht auf die ange­
messene Teilhabe des Kindes lan den Lebensver­
häLtnissen jedes Elternteils folgen, daß in vi,elen 
Fällen ein Elter,nteil -trotz seiner Solidarhaftung 
doch nur einen Teil des Unterhalts .des Kindes 
zu decken hätte. Eine wesentliche Einschränkung 
der Solidarha,ftung ergäbe sich aber ,auch vor 
allem: aus der Berücksichlligung der Leistungen 
des Elternteils, der den Haushalt führt, in dem 
er das Kind hetreut, ,als voHwertigen Unterhalts­
beitr,ag; soll dieser Elternteil von einer darüber 
hinausgehenden Beitragspflicht hefreit sein, ~o 
könnte sich der UnterhaLtsberechtigte mit sei­
nem Anspruch ohnedies nur ,an den ,anderen 
Elternteil halten. Inden Fällen schließlich, in 
d.enen die Haftung ~ur ungeteilten Hand in .der 
Praxis vOlI,1 z·um Tragen käme, aho besonders 
wenn das Kind weder beim Vater noch bei der 
MU'titer, sondel1l1 im Haushalt einer dritten Per­
son oder in ,einem Heim betreut wird, macht 
das am 1. November 1976 ~n Kmft getretene 
UnterhaltsvorschiUßgesetz eine Solidarschuld ent­
behrlich. Da nämlich hinter jedem der heiden 
Unterhaltsschuldner der Sta.at mit seinen Vor­
schußleistungen steht, ist die Befriedigung des An­
spr.uchs ,des Kindes ,durch heide Teile ohnedies 
gewährleistet. Praktisch fielen ,also die mit einer 
Solidarhaftung im allgemeinen verbundenen 
VorteiLe k.aum im Gewicht. Demgegenüber muß 
man sich ,die Schwierigkeiten vor Augen halten, 
die mit einer oolidarischen UnterhaltsschiUldder 
Eltern pp:IIkitisch verknüpft wären. Denn es 
müßte, wenn das K~nd den vollen Unterhalts­
an~pruch <gegen ,einen Elternteil gelten,d machen 
würde, aiHenfaUs 'auch noch Vorschüsse auf diesen 

Anspr,uch gewährt un,d diese von dem betreffen­
den Elternteil wieder hereingebr.acht würden, 
Letzten Endes noch der Ausgleich im Verhältnis 
zw,ischen den beiden Solidarschuldnern hergestellt 
werden (vgI. § 141 Abs. 2 ABGB ~dF RV); das 
würde den Verfiahrensaufwand beträchtlich er­
höhen. SchließLich ermöglicht ,die Konstruktion 
derante~l~g,en UnterhaLtsschuld auch, künfitig; 
auf jede V:erschiedenheit der Regelung des Unter­
haltsrechts für eheliche und uneheliche Kinder 
zu verzichten. 

Der Justizausschuß hat aus diesen Erwägungen 
dem Grundsatz einer anteiligen Unterhaltspflicht 
der Eltern und Großeltern ·den Vorzug gegeben. 

Während ,der Abs. 1 die aHgemeinen Gr,und­
sätze ü:ber die Unterhaltspflicht der Eltern ent­
häLt, regelt ,der Abs. 2 eine besondere, praktisch 
freilich sehr bedeutsame Fr.age des Unterhalts-' 
r,echts (v,gI. ,den Aufbau des § 94 ABGB, bes. 
.dessen Albs. 2, ~d.F BG BGBI. Nr. 412/1975). Nach 
dieser Bestimmung wird die Betreuung des 
Kindes durch einen Elternteil im R:IIhmender 
Haushaltsfiilhrung künftig als vollwentiger Bei­
trag zur Deckung ,der Bedürfnisse ,des Kindes 
anerkannt (erster Satz). Die Regelung .folgt im 
wesentlichen dem in ,der Regierungsvorilage ent­
haltenen VOl'Schlag (v,gI. § 141 Albs. 1 zweiter 
und drillter Satz AßGB~dF R V). Der Justiz­
ausschuß 'hat diesen Vorschlag in zwei Punkten 
inhaltlich geändert: Während die Regierungs­
vorlage darauf abstellt, daß das Kind in dem -
von einem Elternteil geführten - Haushalt a u f~ 
w ä c h s t, soLl nach Ansicht des Justizausschusses 
maßgeblich sein, daß da's Kind in dem Haushalt 
b e t r e u t wird. Damit wird die Regel nicht nur 
auch auf bere~ts erwachsene - aber noch nicht 
se1bsterhakungsfähig,e Kinder ,anwendbar, 
sondern ,es wird a.uch deulllich ,ausgedrückt, daß 
der betreffende, den Haushalt ,tührende ELtern­
teil nur ,dann seiner Bei.tra.gspflicht .nach Ahs. 1 
g,enügt, wenn er ,das Kind tats,ächlidl betreut. 
Mit diesem Ausdruck wird ,auf die Obsorge abg,e­
stellt, die ein Kind im Rahmen eines Haushalts 
im ,aHg'emeinen erfähl1t; hierzu zählen besonders 
,die Zubereitung der Nahrung, die Instandhal­
tung und Reinigung der Kleidung und Wäsche 
sowie die ,Pflege im Krankhe~tsfall. Unmaßgeb­
lich ist Ida:bei, ob der haushaJotführende Eltern­
teil ausschließlich oder, besonders weil er berufs­
tätig ist, nur währendbestimmfer T.a.gesz.eiten 
oder ühel1h:llupt nur an bestimmten Tag,en sich 
der Betreuung des Kindes widmet. Es leistet da­
her auch z. B. ,der geschiedene Elternteil, dem die 
Elternrechte z.ustehen, ,seinen Be~trag im Sinn 
,dieser Bestimmung, wenn .er das Kind tagsüber 
in einem Hort, hei ,den Großeltern oder einem 
Dritten' unterbringt. Auch wenn das' Kind wäh­
rerid der Woche in einem Internat untergebracht 
ist und sich nur an WochenenJen, zu den Feie~· 
tagen un·d während der Ferien bei ,diesem Eltern­
teil befin,det, er ,aber tatsächlich Leistungen zur 
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Betreuung des Kindes, wie etwa Sorge für die 
Kleidung und die Wäsche,'erbr,ingt, Jeistet er 
einen vollen B.eitrag zur Deckung der Bedürf­
nisse des Kindes. 

Aus dieser gesetzlichen Anerkennung ·der Be­
treu\1l11gs1eistungen eines Elternteils als eines voll­
wertigen Be~trags zur Deckung der Bedürfnisse 
des Kindes ,fol~t - ,~m Zusammenhalt mit ,der 
al1geme1nen Regelung des Albs. 1 über die Ver­
teilung ,der Unterhaltslasten -, daß der :andere 
Eltemteil die übrLgen Bedürfnisse des Kinde~ zu 
befriedigen hat: ihntrifEt demnach die Unter­
hilltspflicht. 

. Der zweite Satz des Abs. 2 bestimmt, unter 
welchen Vor.aussetzungen ,der Elternteil, der das 
Kind im Rahmen seiner Haushaltsführung be­
treut, dennoch zu Unte1"haltsleistungen ,an ·das 
Kind verpflichtet ist: Ist ein Elternteil nach seinen 
Kräften, etwa weil er schwer leidend' ist, außer­
stande, einen Beitr3Jg zur Deckung der Bedürf­
nisse des Kindes ZIU leisten, so muß im Einklang 
mit der im Abs. 1 verankerten "Kräfte-Formel" 
der andere - noch vor ,den Großeltern - neben 
,der B.etreuung des Kindes 'auch ,die sonstigen Be­
dürfnisse des Kindes, aIso ,den g,esamten Unter­
halt, befriedigen; hierher gehört auch der Fall, 
,daß ein Elternteil gestorben ist. Auch muß der 
den Haushalt führende Elternteill einspringen, 
wenn' ,deral1idere .auf Grund seiner Kräf.te nur 
einen Teil der Unterhaltsbedürfniss,e ;des Kindes 
zu befriedigen verm~g. Schon ,an dieser Stelle 
sei angemerkt, ,daß der Justizilusschuß d3JS 
"Nichtim~andesein" - ebenso W;Le im neu,en 
§ 141 - ~mders a:lsu'ach der herrschenden Recht­
sprechung im Sinn der "eigentümlichen Bedeu­
tung" dieser Worte (§ 6 ABGB) verstanoden 
wissen will; ,dieshezüglich wird auf die Aus­
führungen Z1Um § 141 hin,gewies.en. 

In Ergänzung ,der Vorschläge ,der Regier:ungs­
vorlage s'teNt derz.weite Satz des Abs. 2 noch 
folgendes klar: Aus dem: Ahs. 1 folgt, daß sich 
der Anspruch des Kindes auf Befriedigung s,einer 
Bedürfnisse nach den Lebensverhältriissen von 
Vater und Mutter .richtet. Sind die Lebensver­
hältnisse der' EItern gleich, so !bestimmen diese 
gemeinsamen Lebensverhältnisseden Unterhalts­
anspr,uch, sind die Lebensver'hältnisse ungleich, 
so ist bei der Unterhaltsbemeswng im ,aUgemei­
nen von einem Mittelwem: ausZiugehen. In jedem 
Fall halben Vater und Mutter im Verhäknisrhrer 
Kräfte zur Befriedigung dieses Anspruchs bei­
zutra,gen. Wird das Kind im Haushalt eines El­
ternteils betreut, ,der, .besonders wegen höherer 
Einküntte, bessere Lebensverhältnisse ,als .der an­
dere aufweist, so soll die Regel ,des ersten Satzes 
des Abs. 2 nun nicht ·dazu führen, daß dieser 
andere Elternteill den vollen, sich nach den bes­
seren Lebensverhähnissendes haushaldührenden 
Eltemte,rls 'bemessenden Unterhalt allein zu be­
friedigen hat; ,das müßte zu einer unbilligen In-

an&pruchnahme se~ner Kräfte führen. Dather soll 
in einem solchen Fiail der ELternteil, der ,das Kind 
in seinem Haushalt betreut, neben der Betreu­
ilmg ebenfalls zum Un.terhalt beitragen, und zwar 
in dem Maß, als es notwendilg ist, das Kind ~n 
seinen ,eigenen ~ehOlbenen Lebensverhäknissen 
teilhaben zu 'tassen. Hat also etw.a die Mutter 
ein Einkommen von 20000 S, der Vater ein 
solch,es von 10000 S, so soll, wenn sich das Kind 
im Haushak der Mutter Ibefindet, die Unter­
haltspflicht, des Vaters ;tuf der Grundlage seines 
Einkommens von 10000 S ,bemessen wer,den; den 
auf Grund des höheren Ebnkommens der Mut­
ter darüber hinausgehen,den Unterhaltsanspruch 
des Kindes soll die Mutter hefriedigen. Dies drückt 
die Wendung ,aus "Darüber hinaus h3Jt er Z1Um 

Unterhalt ,des Kindes beiz'Utr,agen, soweit der 
andere ... mehr leisten müßte, ~ls es seinen eige-
nen Lebensverhältnissen angemessen wäre.". 

Der Abs. 3 ,entspricht ,dem Abs. 3 :des § 140 
ABGB idF R V (= § 166a Abs. 1 dritter Satz 
ABGB aF); der Justizausschuß hat die vorgeschla­
gene Bes,timmung bloß sprachlich ,etw,as verein­
facht. 

Zum § 141 

Der JustiZiausschuß hat ,die Unterha1tspflicht 
cl.er Großeltern grundlegend neu gesta.ltet. Er 
ist dabei zum Teil einer 'aHgemeinen Entwicklung 
gefolgt, die zu einer Entlastung ,der Großeltern 
von rhrer Unterhaltspflicht gegenüber den Enkel­
kindern nei~ (vgl. § 42 Albs. 3 des Burgenlän­
dischen Soziatlhilfegesetzes, LGBl. Nr.· 7/1975; 
§ 51 Abs. 3 Ides Oö. Sozialhilfegesetzes, LGB!. 
Nr. 66/1973; § 45 Ahs. 2 des Salzburg,er Sozial­
hilfegesetzes, LGBl. Nr. 19/1975; § 9 Abs. 2 des 
Tiroler SozialhiLfegesetzes, LGB!. Nr. 105/1973; 
§ 29 Abs. 2 des Wiener Sozialhilfegesetzes, LGB!. 
Nr. 11/1973). Auch spielten Ibei der Neuregelung 
u.a. ,die Erfahrungen eine Rolle, ,die mit der 
Unterhaltspflicht der Großeltern im Riahmender 
Vollziehung des UnterhaLtsvorschußgesetzes ge­
macht wurden. Da das Unterhaltsvorschußgesetz 
die Unterhaltspflicht der nach dem hÜligerlichen 
Recht subsidiär Unterhat1tspflichtigen nicht be­
rührt (§ 28 UnterhaltsvoI"Schußgesetz; Bericht 
des JA 199 BlgNR 14. GP S. 2 f.), ist zwecks 
Hereinbring\1l11g der gewährten Vorschüs~e auch 
die Unterhaltspflicht ,der Großeltern .geltend ge­
macht worden. Dies ist von den Betroffenen zu­
meist als Härte empfunden wor,den und in der 
öffentlichkdt auf Kritik gestoßen. Allgemeine 
Meinung ist, ,daß :die UnterhatLtsvorschüsse nur 
von dem UnterhaLtspflichtigen, wegen dessen 
Säum~gkeit si,e ,gewährt wurden, und nicht auch 
von den nachrangig UntelihaLtspflich.tigen her,ein­
gebracht werden soHen. Gerade ,die Unterhalts­
vorschußr,egelung gesllattet eine Einschränkrung 
der Unterhaltspflicht der Großeltern gegenüber 
der g,egenwärti~en Rechtspraxis, ohne den Unter­
halt des Kindes zu gefährden. 
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Das neue Recht sieht eine dreifaclle Einschrän­
kung der großeLterlichen Unterhaltspflicht vor: 

Durch die Wendung ,des ersten Satzes "Soweit 
die Eltern nach ~hren Krähen zur Leistung ,des 
UnterhaLts nicht imsta,nde sind" wird 'au~ge­
drückt, ,daß die Unterhaltspflich,t :der Großeltern 
nur bei Leistun,gsunfähigkeit der vorrangig ver­
pflichteten Eltern, -nicht aber 'danneintriItt, wenn 
der Unterhalt von ,diesen nicht rechtzeitig oder 
vollständig hereingebracht werden kann;in einem 
solchen Fall springt ,der Sta3!t mit seinen Vor­
schußleistungen ein, und es erübrigt sich inso­
weit die Heranziehungder Großeltern. Damit 
soll der geg,enwärtigen Rechtsprechung der Ge­
richte, ,d'aß die UnterhaI.tspfl.icht der Großeltern 
schon ,d3!nn ,eintritt, wenn ·die Hereinbringung 
des Unterhalts von ,den Eltern auf Schwierig­
keiten stößt (vgl. OGH 27. August 1952 
EvB1.432), ,die Grundlage entzogen werden. Die 
Großeltern sollen künftig nur noch Zu Unter­
haluleisturigen an ihre Enkel herangezogen wer­
.den, wenn und insoweit die Eltern nicht in der 
Lage sind,ihr,er Unterhaltspflicht zu genügen. 
Sind also die Ekern gänzlich erwerbsunfähig oder 
nicht mehr am Leben, ,so tritt die Un.terhalts­
pflicht .der Großeltern gl'undsätzlich im vollen 
Umfang ein. Können ,die ELtern nur einen Teil 
der Bedürfniss,e des Kindes decken, hesonders 
wegen T.eilerwerbsunfähigkeit, so ha.ben die 
Großekern ,für den Rest aufwkommen. Diese 
Regelung kann auch zu einem Nebeneinander 
von Vorschüssen für di·e von den Eltern nicht 
einzubringenden, aber geschuldeten Teilunter­
haltsleistungen und von Unterhaltsleistungen der 
Großeltern ,führ,en. 

Eine wettere Einschränkung der Unterhalt:s­
pflicht der Großeltern besteht darin, ,daß das 
Kin,d verpflich-tet ist, zur Befriedigung seiner Be­
dürfnisse vorrangig nicht nur ,die Erträgnisse, 
sondern auch den Stamm seines Vermögens her­
anzuziehen, soweit ihm ·dies ZIUI!l1utbar ist 
(zweiter Satz). Die Zumutbarkeit wiI1d im allge­
meinen zu verneinen sein, wenn das vorhandene 
Vermögen gleichfalls der Befriedigung von Le­
bensbedürfnissen des Kindes dient (z. B. eine 
Eigentumswohnung) oder später einmal Daseins­
grundla.ge sein soll. Für die Deckung des Unter­
halts des Kindes läßt sich ,somit auf Grund der 
Neuregelung folgende Reihenfolge aufstellen: Er­
trägnisseeines Vermögens des Kindes- Unter­
haltsleis,tungen der Eltern (gegebenenfalls Un.ter­
haltsvorschüsse} - Stamm des Vermögens ,des 
Kindes - Unterhaltsleistungen der Großeltern 
(.gegebenenfalls U nterhalts,vorschü'sse). 

Der dritte Satz des § 141 enthält die dritte 
Einschränkung der Unterhabpflicht ·der Groß­
eltern: Ein Großelternteil hat insofern keinen 
Unterhalt zu leisten, als er sonst seinen eigen,en 
angemessenen Unterhalt ,gefährden wür,de. Die 
Bestimmung nimmt darauf Bedacht, daß Gl'oß-

ehern vielfach nicht mehr so wi,e ,die Eltern in 
der Lage sind, ihre Kräfte ,anzuspannen, um den 
Unterhalts anspruch ,des Enkels voll zu -,decken .. 
Häufig~tehen sie seLbst nicht mehr im Erwerbs­
leben und sind in der Deckung ihrer Lebensbe­
dünf,nisse auf PensionsIeistungen oder -sonstige 
Einrichtungen der soziaLen Sicherheit ,angewie­
sen. Diese sozialen Leistungen sollen nicht .durc.~ 
die Unterhakspflichtgegenüber den Nachkom­
men ,zweiten Grades !in unerträglichem Maß ge­
schmälert werden. Es scheint zweckmäßiger, in 
e~nem solchen Fall den UnterhaLt der Kinder 
unmittelhar durch Sozialleistung!ensicherzustel­
len. 

Im übrj,gen ,gelten ;auch für ·die Unterhalts-· 
pflicht ·der Großeltern die Regeln des § 140. 
Klargestellt wird,. daßsidl derUnterhaltsanspruch 
des Kindes 'an die Großeltern ,auch nach den Le­
bensverhältnissen von v.ater und Mutter richtet. 
Aus der ausdrücklichen Verweisung auf den 
§ 140 ,erg~bt sich weiter, daß .daJbei die Anlagen, 
Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmög­
lichkeiten des Kindes zu berücksichtigen sind, daß 
auch die UnterhaLtspflicht der Großeltern ,eine 
anteilige ist, ,daß ,der Großelternteil, der den 
Haushalt führt, indem ,er das Kind betreut, 
dadurch <seinen Beitrag z'ur Deckung ·der Bediirf­
nisse des Kindes .Leistet, er ,aber darüber hinaus 
zum Unterhal>t ,des Kindes heizutragen hat, soweit 
die ,anderen Großeltern zur vollen Deckung der 
Bedürfnisse des Kindes nicht imstande sind. Aus 
dem letzten Halbsatz des § 140 Abs. 2 foLgt auC!;" 
daß ein jeder GroßeLtern teil nicht mehr leisten 
muß, als es seineneiJg,enen Lebensverhältnissen 
angemessen ist. Selbstv,erst1indlidl .gilt auch ,die 
Bestimmung des Abs. 3 ,des § 140 über die Min­
derung des Unterhaltsanspruchs wegen eigener 
Einkünfte oder Eintritts ,der Selbsterhaltungs­
fähigkeit .des Kindes. 

Zum § 142 

Der Justizaussc.~uß hat der in der Regierungs­
vorlage (§ 143 ABGB idF R V) vorgeschlagenen 
Regelung ,der Vererblichk,eit der Unterhalts­
pflicht (erster und zweiter Satz) ,einen Satz an­
gefügt, der ~icherstellen soll, daß ,dem Kind der 
Unterhalt aus ,dem Nachlaß ,durch längere Zeit, 
möO'lichst his Zium Eintritt ;der Selbsterhaltungs-

o 'eh fähiglkeit, gewährt werden kann. Es soll 111 t 
der Fall ein;treten, daß der Nachlaß ·des Unter­
haltspflichtigen hinruen kurzer Zeit ,aufgez,ehrt 
wind ·und das Kind ,dann gar nichts mehr hat. 
Der dritte Satz ,des § 142 ol'dnet deshalb an, 
daß sich der Unterhaltsan.spruch des Kindes, wie 
er zu Lebzeiten des Erblassers hestanden hat, 
mindert, wenn der Wert der Verlassenschaft nicht 
zur Deckung des Unterhalts bis zum voraus­
sichtlichen Eintritt der Selbsterhaltungsfähigk,eit 
des Kindes reicht. Di,e Bestimmung bedeutet frei­
lich nicht, daß der Wert der Verlassenschaft in 
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jedem Fall g'leichmäßigaufdie Zeit bis Zium vor­
aussichtlichen Eintritt der Selbsterhaltungsfähig­
keit aufZiuteilen ist, sondern ,es ist der Anspruch 
nach den Umständen des Einzelfalles so zu kür­
zen, ,daß ,dem Kind eine ins Gewicht fallende 
Unterha:ltsleistung möglichst Lange gewähr,t wer­
den ,kann. 

Zum § 143 

Die Bestimmung über die UnterhaLtspflicht 
der Kinder gegenüber den Eltern und Groß­
eltern folgt zum Teil den Vorschlägen ,der Re­
gierungsvorlage, zum Teil hat sie ,der Justizaus­
schuß der Neuregelungder Unterhaltspflicht ,der 
Großeltern angepaßt. 

Der Abs •. 1 entspricht einem Vorschlag der 
Regierungsvor.Lage (§ 144 .erster Satz ABGB idF 
R V); desgleichen die im Abs. 2 erster Satz be­
stimmte ,allgemeine Rangordnung der Unter­
haltspflichtigen (§ 144 zweiter Sa'tz ABGB idF 
R V). Neu ist die Anordnung des Abs. 2 zweiter 
Satz; she führt den Grunds.atz der anteiligen 
Haftung mehrerer gleichrangiger Unterhalts­
schuLdner auch für ,di,e Unterlhalrts.pflicht ·der Kin­
der gegenüber ihren Eltern und Großeltern ein. 
Der Abs. 3 übernimmt die im § 141 geregelten 
~eschränkungen ,der Unterhaltspflicht .der Groß­
dtern: Un.terhaltsbedürftige Eltern und Groß­
eLtern müssen daher, ehe sie Unterhaltsleistungen 
eines Ki,ndes bzw. Enkels in Anspruch nehmen, 
den Stamm des eigenen v.ermögens heranziehen, 
sowdt ihnen ,dies zumutbar ,ist. Davon abgesehen 
hat ein Kind seinen Eltern IUnd Großeltern nur 
insoweit Unterhalt 7;U ·leiSlten,als es dadurch nicht 
den eigenen ,angemessenen Unterhalt gefährdet. 
Die Regelung trägt der ,heute vorherrschenden 
gesellschaftlichen Auffassung Rechnung, wonach 
die Unterhakspflichtder Eltern gegenüber ihren 
Kindern die Regel, eine Unterhaltspflicht der 
Kinder gegenüber ihren Eltern (und Gmßeltern) 
hingegen ,eher ,die Ausnahme ist. 

Zum § 144 

Der Justizausschuß hat die ,in ·der Regierungs­
vorlage vorgeschlagene Regelung (§ 145 ABGB 
idF R V) übernommen, deren Inhalt jedoch ver­
deutlicht und übendieseine . wichtige Ergänzung 
vorgenomm,cn. 

Der erste Halbsatz des ersten Satzes verpflich­
·tet die Eltern, ihr minderjähriges Kind zu pfle­
gen und zu erziehen, sein Vermögen zu verwal­
ten und es zu vertreten. Es handelt sich um die 
Autzählung der "aus den .familienrechtlichen Be­
ziehun,gen zwischen Eltern und minderjährigen 
IGndern erfließenden rein persönlichen Rechte 
und Pflichten" {vgl. §§ 176, 177, 178 ABGB idF 
Entwurf). Diese Rechte und Pflichten stehen -
.im Sinn des im ,§ 137 Abs. 3 verankerten, 
Gleichberechtigungs- und Gleichverpflichtungs-

gl1unds3!tzes - Vater und Mutter zu. Im zweiten 
Halbsatz .des ·ersten Satzes ist der Partnersch'afts­
gedanke verankel'1t. Die Bestimmung bedeutet, 
daß die Eltern ,die genannten Angelegenheiten, 
sofern dies im einzelnen ,tatsächlich möglich ist, 
gemeinsam v,errichten 'sollen oder auch, besonders 
unter Bedachtnahme auf die sonstige Gestaltung 
ihrer ehelichen Lebensgemeinschaft, die Besor­
gung dieser Aufgaben einvernehmlich unter.ein­
ander aufteilen können. 

Der Justizausschuß erachtet es j,edochauch für 
notwendig, im Gesetz eine ausdrückliche Regelung 
vorzusehen, wer von den Elternteilen zur un­
mittelbaren Pflege des Kindes verpflichtet ist; 
wenn hierüber kein Einvernehmen erzieLt wir.d. 
Während der Gesetz.geber .bei .der Regelung der 
persönlichen Rechtswirkungender Ehe in Kauf 
nehmen konl1lte, daß die Ehegatten ,sich über eine 
Frage~hrer Beziehungen untereinander nicht 
einigen, gebietet im Kindschaftsrecht der Grund­
satz ,der Wahrung ,des Kindeswohls eine unmittel­
bar sich ,aus dem Ges:etz ergebende Regelung, 
welcher. Elternteil für die Pflege des Kindes, .das 
sind besonders die Wahrung des körperlichen 
Wohls und der Gesundheit sowie die unmittelbare 
Aufsicht (5. § 146 Abs. 1 ABGB idF Entwurf), zu 
sorgen hat. Der zweite Satz .des § 144 legt in 
diesem Sinn die Pflicht zur Pflege des Kindes dem­
jenig,en ELternteil ·a.uf, der denH3!ushalt führt, 
in ,dem .das Kind betreut wird (v:gl. § 140 Abs. 2 
erster Saltz ABGB idF Entwurf). Gemeint ist 
damit vor .allem derjenige Elternteil, der nicht 
oder nur geringfügig erwerbstätig und daher auch 
zur Haushaltsführung verpflichtet ist (vgl. § 94 
Abs. 2 ,erster Satz, §. 95 ABGB idF BG BGBI. 
Nr. 412/1975). Sind beide Elternteile berufstätig, 
so halben ,demnach beide an ,der Führung des 
Haushalts ,und damüt ,aruch - nach der vorge­
schlag.enen RegeI.ung - bei der Pflege des Kindes 
mitzuwirken. Verletzen sie .die Pflicht 'und ge­
fährdensie ,da.durch ,das Kindeswohl, so hat das 
Gericht eine Maßnahme nach § 176 ABGB idF 
Entwurf zu setzen. 

Zum § 145 

Der Justizausschuß hat die in der Regierungs­
vorLage vorgeschlagene RegeLung (§ 145 a ABGB 
LdF R V) Ln drei Punkten geändeI'lt. Im ersten 
Satz wird klal'gestellt, daß ein Elternteil nur im 
Fall der., voll e n Entmündigung kraft Gesetzes 
von ,der Pflege und Erziehung des Kindes aus­
geschlossen ist. Von einem beschränkt Entmün­
digtCln,der ,einem mündigen Minderjährigen 
gleichgestelLt ~st (§ 4 Abs. 1 EntmO), kann hin­
gegen nicht von vornherein angenommen werden, 
. daß er zur Pflege und Erziehung s,eines Kind,es 
ungeeignet list. Trifft dies im Einzelfall dennoch 
zu, so hat das Gericht die Möglichkeit, nach 
§ 176 ABGB idF Entwurf dem betreffenden 
Elternteil ·die Pflege und Erziehung - ,ganz oder 
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zum Teil - zu entziehen; damit stehen dann 
diese Rechte kraft Gesetzes dem and·eren Eltern­
teil allein zu. 

Im zweiten Satz hat der Justizausschuß das Al­
ter, ab dem e~n K~nd vor einer Entscheidung 
über seine Pflege und Erziehung hei Ausfall heider 
Eltern zu hören ist, vom vierzehnten ,auf das 
zehnte Lebensj;ahr herabgesetzt. Das soH sicher­
stellen, ,daß <bei alLen wichtJigen, das Kind betref­
f,enden Fr,agen nach Möglichkeit 'auf die Per­
sönlichkeit des Kindes Bedacht genommen wird. 
Eill Herabgehen un'ter die Aker~grenze von zehn 
Jahren sch,eint .dem Justizausschuß nicht zweck­
mäßi,g. Es da~f nicht übersehen werden, daß die 
Befragung eines noch kleinen Kindes für ,dieses 
nicht seI.tenei,ne seelische Belastung bedeutet. 
SoHte sich im Einzelfa:ll eine AnhÖliUng dennoch 
als zweckmäßig erweisen, so stehrt es dem Gericht 
nach dem Vedahrensrecht frei, auch ein Kind 
un'ter zehn Jahren vor semer Erutsch,eidung zu 
hören. 

Der J.ustizausschuß .folgt nicht dem Vorschlag 
der Regierungsvorlage, die Pflege und Erziehung 
bei Ausfall beider Elternteile unmittelba'r von 
Gesetzes wegen einem Großelternpaar (Groß­
elternteil) zu über,tragen, wenn sich die Groß­
eltern hierüher einigen. Nicht seIten ist nämlich 
eine Untenbringung des Kindes bei anderen Ver­
wandten, etw,a hei Geschwistern der Eltern, 
seinem Wohl förderlicher als die Unterbringung 
bei den Großeltern, zu denen das Kind v,ielleicht 
bis dahin nur wenig KontJakJt tgehaJbt hat. Es soll 
daher in jedem Fall eines Ausfalls von Vater und 
Mutter das Gericht entsche~den, wessen Pflege 
und Er,ziehung das Kind überlassen werden soll. 
Durch ,diese Regelung ändert sich freilich nichts 
an dem Grundsatz, daß die' Großeltern nach den 
Eltern in erster Linie zur Pflege und Erziehung 
des Kindes berufen sind. 

Zum § 14Sa 

Der erste Satz der Bestimmung entspricht dem 
Vorschlag der Regierungsvorl:age (§ 145 b ABGB 
idF R V). Der - vom ]usci21ausschuß ,ange­
fügte - zweite Satz bezieht sich ,auf den Fall, 
daß ,ein Elternteil beschränkt ,entmündigt ist. 
Nach Ansicht des Justizausschusses besteht zwa·r 
kein grundsätzlicher Einwand, einem solchen 
Elternteil Pflege und Erziehung zu belassen, 
die gesetzliche Vertretung und ,die Vermögens­
verwaltung sollen jedoch, weil der EIternteil ja 
in seiner Handlungsfähigkeit beschränkt ist, dem 
anderen :allein zustehen. 

Zum § 146 

Der Justizausschuß Mt ,die in ,der Regierungs­
v,orlage vorgeschIagene Umschreibung der Be­
grifi;e "Pfleg,e" und "Erziehung'" im Abs. 1 im 
wesen'Olichenühernommen. In ,die Auf,zählung 

dessen, w.as zrur Pflege gehöl1t, wir,d auch die 
urumittehba,re Auf.sicht über das Kind aufgenom­
men. Damit wird, besonders auch mit Beziehung 
auf die Sonderregelurug der Pflege im § 144 zwei­
t'er Satz ABGB idF Entwurf, klargestellt, daß 
denjenigen, dem die Pflege des Kindes zukommt, 
auch d,ie pflicht zur 'Beaufsichtigung trifft. 

W:as das Ausmaß der Pflege und Erziehung 
betrifFt, so zieht der JustizaussChuß ,eine un­
mitteLbare Regelung dieser Fr.age der - in der 
Regierungsvorlage vorgeschlagenen - hloßen 
Verweisung auf die Umschreibung ,des Unter­
haltsanspruchs vor. Der Abs. 2 bestimmt daher, 
daß .fü·r den Umfang der Pfleg,e lun,d Er,ziehung 
die Lebensverhältnisrse von Vater und Mutter 
maßgebend sind. 

Zum § 146 a 

Der Justiz'ausschuß kehrt zu dem Vorschlag 
der in der XIII. Gesetzg,ebungsperiode dem 
Nationalrat zugeleiteten Regier:ungsvorLa~e 
(144 BlgNR 13.GP) zurück, den minderjährigen 
Kindern eine Rechtspflicht zur Befolgung der 
Anor,dnungen der Eltern aufzuerlegen. Diese 
Folgepflicht i&t das Gegenstück zum elterlichen 
Leitungsrecht, ,das den EItern ,die Erfüllung ihr,er 
Erziehungspfliche ermögIichen soll. Wie das Lei­
<oun,gsrecht .den Elrtem nur des Wohles des Kindes 
wegen eingeräumt wird, hesteht aiUch d~e Folge­
pflicht des Kindes nur zJUseinem Wohl. Das Lei­
tungsrecht und die Folgepflicht sollen freilich 
nicht das Recht des Kindes auf freie P,ersönlich­
keitsenof,altung beschränken; ,deshalb haben die 
Eltern bei ihren An.fol'derun,gen und ,deren 
Durchsetzung auf Altter, Entwicklung und Per­
sönlichkei:t des Kindes Bedacht zu nehmen. Der 
]ustizausschuß hat in ,diesem Zusammenhang 
davon abgesehen festzuleg,en, .in welcher Weise 
die Eltern ühr,e Anor,dnungendurchsetzen dür­
fen. Allgemeine . Schranke des Verhaltens der 
Eltern in dies,er Beziehung ist aber nicht nur das 
Strafrecht, sondern ,auch die ~ ~m § 137 Abs. 1 
ABGB idF Entwurf verankerte - Pflicht der 
Eltern, das Wohl des Kindes zu fördern. 

Zum § 146 b 

Die Bestimmung dient wie der § 137 a ABGB 
idF Entwurf dem Schutz der Elternrechte und 
der Sicherung i:hres Erziehungsauftr.ags. Der 
Justiz'ausschuß hat die in ,der Reg~erungsvorlage 
vorgeschLagene Riegel'll1lg (§ 146a ABGB ~,dF R V) 
in einigen Punkten geändert. 

Neu ist die ausdrückliche Verankerung des 
Grundsatzes im ersten Satz, ,daß das Recht auf 
Pflege und Erziehung auch ,das Riecht, den Auf­
enthalt des Kindes zu best.i.mmen, umschließt. Im 
Sinn der herrschenden Rechtspr,echung, daß die 
Ausübung des Zurückholungsrechts nach § 145 
ABGB aF in der Regel von der Erziehungsbe-
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dürftigkeitdes:K!indes aibhängt, wir,d das Auf­
en:thaltsbestimmungsrecht nur ,insoweit einge­
räumt,als die Pflege und Erziehung des Kindes 
eine solche Bestimmung des Aufenthalts erfor­
dern. Dadurch ist die Bestimmung beweglicher 
geworden. Di,einder Regierungsvorla.ge vorge­
sehene Alter,sgrenze von .achtzehn Jahren kann 
sich nämlid1 in Einzelfällen als zu hoch, ,aber auch 
als zu n~edrig erweisen. Die Ergänzung des Auf­
enthaltsbestimmungg,rechts ist das im zweiten 
Satz geregehe Zurückholungsrecht. Auch dies.es 
steht dem Elternteil ilU, dem ,die Pflege und Er­
ziehung zukommen; es kann sich im EinzeLfall 
auch gegen den anderen Elternteil richten, wenn 
diesem Pflege und Erziehung nicht zukommen. 
Das Zurückholungsrecht schließt, wenngleich 
d~es nicht ,ausdrücklich an.geordnet ist, selbstver­
ständlich die Befugnis ,des berechtigten Elter'n­
teils ein, das Kind sdbst zurückzuholen. Darüber 
hinaus - und das wird ,ausdrücklich be&timmt -
kann der hetrdfende ELternteil auch die ß.ehör­
den und Org.ane ,der öffentlichen Aufsicht zur 
Ermitüung des Aufenthalts des Kindes, notfalls 
auch zm Mitwirkung Ibei der Zurückholung in 
Anspruch nehmen. Die Bestimmung spielt nicht­
nur bei verloreng,egangenen, von ,daheim ent­
lauf.enen oder - widerrechnlich ,entfüh1'lten Kin­
dern, sondern auch, wenn das Kind von ,einem 
Dritten, der es z·unächst rechtmäßig bei sich auf­
genommen hat, widerrechtlich nicht herausgege­
hen wir,d"gegen diesen. Freilich werd,en sich die 
Behörden und Organe der öffentlichen Alufsicht, 
w,enn sich das Kind bei einem Dritten befindet, 
im .allgemeinen nur dann unmit:tdbar -einschalten, 
Wlenn es unzweifelhaft ist, daß dies.em Dritten 
kein Recht auf Eingriff in die 'elterlichen Befug­
nisse im Sinn des § 137 ,a -ABGB idF Entwurf 
zusteht. Andernfalls muß der herechtigte Eltern­
teil einen Herausga.bebesch,1uß des Gerichtes er­
wirken, ,der dann' - unter Umständen gemäß 
§ 12 AußStrGsogleich - vollzogen werden 

- kann. 

Zum § 147 

Der Justiza:usschuß hat den Vorschlag der Re­
gier.uri.gsvorlage bloß sprachlich etwas ,anders ge­
s·taltet. Du,reh die Streichung der Wendung im 
zw,eiten Satz ·idF R V "oderauch fi,ur von einern. 
ELtemteil" soll ,gesichert werden, daß sich das 
GerichItnicht bloß mit der Anhörung eines El­
ternteils begnügt, sondern die Frage der Ausbil­
dung des Kindes umfass·end prü.ft. 

Zum § 148 

Der Justizausschuß hat ,die Vorschläge der Re­
gierungsvorlage zum Recht der Eltern und Groß­
eltern, mit dem Kind persönl.ich zu v,erkehren, 
im wesentlichen übernommen. Die Änderungen 
sollen voraHem :sichel1steUen, .daß heider Aus­
übung ,diese; Rechtes dem Wohl des Kindes sItär-

kerRed1nung g,etr:agen wird. Das zeigt sich ein­
mal dar:in, ,daß das Gericht vors,einer Entschei­
dung nach 'tunlichkeit das min,des,uens zehn jäh­
,rige Kind 'anzuhören ,hat (Abs. 1 zweiter Satz). 
Die Pflicht des Gerichtes, das Kind anzuhören, 
ist keine unbedingte. Denn gerade bei der Rege~ 
lung des Verkehrsr,emts hat das Kind nicht selten 
eine sehr schwierige StelLung zwischen den eiil~ 
ander ,ablehnend gegenüberstehenden ELtern­
teilen. Beide Serten ver.suchen häufi'g, ,auf die 
Ha1uung des Kindes .zur Ausübung des Bes'uchs­
rechts einzuwirken. Dieser Dl1uckauf das Kind 
würde sich verstärken, wenn eine unJbedingte An­
hÖl1ungspflicht vorgesehen würde. Obel1dies kann 
das Ger:icht gerade in solchen FäHen häufig 'aus 
der Anhör,ung ,des Kindes nichts für .seine Ent­
scheidung gewinnen. Festgehalten sei auch, daß 
mit dieser Regelung demKLnd 'k,e~n Zustimmungs­
recht eingeräumt wird. Auch kann aus ihr kein 
Rückschluß dar.auf ,gezogen wer,den, ab ,dem Kind 
Parteis.tellun·g im Verf.ahrenzuk'()Iffimt. 

AJusdrücklich ist v,erankert, daß das Gericht 
das Rech,t auf persönlichen Verkehr Ln einer dem 
Wohl des Kindes gemäßen Weise zu ,regeln hat. 
Als besonderer Regelungsg,esicht~punkit werden 
dabei die Beziehung,en des Kindes zudem Eltern­
teil, bei dem ,es !aufwächst, g,enannt; würden diese 
Beziehungen durch die Ausübung ,des Verkehrs-­
rechts ·unerträglich gestört, so kann ,das Gericht 
die Ausübung des Rechtes untersagen. Der hart­
näckige Widerstand eines Elternteils gegen das 
Verkehr:srecht ,allein rechtf.ertig.t fl1eilich nicht 
,eine Unters'agung; anders wäre es, wenn der das 
Verkehrsrecht 'aus,ühende Teil ·das Kind gegen 
den Elternteil zu beeinflus.sen sucht,' bei ,dem das 
Kind aufwächst. 

Der Justizausschuß hat ,auch die Vorschläge der 
Regierungsvorlag.e zur Regdung des Verkehrs­
rechts der Großeker.n ,euw,a,s umges:talt,et (Abs. 2). 
Allgemein sollen_ durch die Ausübung dieses 
Rechtes nicht die -Ehe der ELtern, ihr Familien­
-I.eben 'oder ihre B~iehungen zu dem Kind ge­
stört w,er.den. Darüber hinaus soH, wenn die Ehe 
der Eltern geschieden ist und sich ein Teil wieder 
verheir,ate~ hat, auch ,a,uf die Ehe dieses Eltern­
,teils mit dem D6uen Rücksich,t genommen wer­
den. Insgesamt ergiht sich laus der Regelung, daß 
das Ve1'lkehrsr,echt ,der Großekern ein schwäche­
res als das der Ehern ist.-

Aus der Verw,eisung des letz:nen HaLbsatzes 
des Abs. 2 folgt, daß das Ger,icht auf ,Annrag die 
AJu&übung des Verkehrsremts ·der Großeltern, 
tunlich nach Anhörung des mindestens zehn­
jährigen Kindes lund el1for,derlichenf.alls ,der Be­
zirksverw.akungsibehör,de, nach den Erforder­
nissen des Wohles deS Kindes zu regeln hat. 

Der Justizausschuß hat ,den Vorschlag der Re­
gierungsvorlage, g,leichsam .eine Sperrfrist für eine 
erneute Entscheidung über das Verkehrs recht in 
den § 148 einz,Utfügen, nicht übernommen. Zum 

2 
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einen könnten durch eine .solche frist ohn.edies 
nicht neue Anträge, mit denen sich das Gericht 
heschLußmäßig .zu befassen h;vtte, verhindert wer­
den, wenn sich der Antragsteller auf ,ein.e Ge­
fährdung des K~ndeswohls beruf.en würde; zum 
a:ndern kann im ,Einzelfall eine er:neute Ent­
scheidung vor Ablauf der bestimmten frist zur 
Sich,erung des Wohles des Kindes tatsächlich 
geboten sein. 

Zum § 149 

Der Abs. 2 ist der geänderten urrterhaltsrecht­
hch,en Regelung der §§ 140 und 141 ABGB idF 
Entwu,rf .angepaßt: Aus § 140 Abs. 3 folgt, daß 
das Kind seine Bedürfnisse in erster Linie - noch 
vor Inarupruchnahmeder Unterhaltspflicht der 
EItern - <lJUS den Erträ.gnissen, ,nicht also aus 
dem Stamm, seines Vermög,ens zu hefriedigen 
hat. Wird der Unterhalt des Kindes weder durch 
die El'trägnisse des Vermögens noch ·die Unter­
halts.leisliunrg-en der Ehern ,gedeckt, so is.t nach 
§ 141 der Stamm ,des Vel'mögens heran­
zuziehen, soweit 'es dem Kind z·umutba·r ist; 
nur soweit dem :K!ind die Verwertung seines 
Vermögens zur Dedmngdes Unterhalts nicht 
zug,emutet werden kann, tritt die Unterhalts­
pflicht der Gr,oßeltern ein. Untier dem Begriff 
"Vermögen" im ersten Halbsatz sind also sowohl 
die El'trägnis~e alsalUch .der Stamm des Vermögem 
zu verstehen; w,as im Einzelfall ang.egriffen wer­
den ·cl·arf 'Oder muß,ergibt sich ,aus den §§ 140 
und 141. 

Der Unter'<lJusschuß hat auch erörtert, ob 
künftig noch Bestimmungen des Vierten Haupt­
,stücks des Erslien T,eiles ·des ABGB ("Von den 
Vormundschaften 'und Kur.atelen") auf die EItern 
ehelic.~er Kinder angewendet w,erden dürfen, wie 
dies nad1 dem geltenden Recht, rbesonders be­
züglich des § 233 ABGB aF, geha.ndhahi worden 
ist. Der Justizaus.schuß vei·neint eine solche recht­
liche MöglichkeiJt: für die Zukunft, weil das neue 
Recht die Rechte und Pflichten der Eltern ehe­
licher Kinder ,abschließend regelt, soweit nicht 
,a:us,d'rücklich 'auf Bestimmungen ,des Vormund­
schaftsrechts verwiesen wir,d; das ist nur -bezüg­
lich der Anlegung von G.eld ,der F,all (§ 149 
Albs. 1 letzter HaLbsa·tz ABGB idF Entwurf ver­
weist auf die Vorschriften über die Anlegung von 
Mündelgeld; s. §§ 230 ff. ABGB idF Entwurf). 
Darauser,gibt sich, daß andere Bestimmungen 
über die Vel'mögensverwaltung des Vormundes 
nicht auc.~ für di,e Eltern ,eines ehelichen Kindes 
gelten; sie bedürfen z. B. 'nicht der gerichtlichen 
Geniehmigung .z,ur Empfangnahme von Kapital 
für .das Kind im Sinn ,des§ 234 ABGB. Das 
hat besondel1s Bedeutung in ·denz'ahl.reichen 
Fällen, in denen EItern namens des Kindes Bau­

-sparve11träge smließen,_ Sparge1d ,einz-ahlen und 
nam Ahlamf der Vertragsdauer das ,angesparte 
KapiioaI (s.amt Zinsen und Prämien) .beheb.en. 

Zum § 150 
Der Justizausschuß hat die Vorsmrift über die 

Rechnungslegungspflimt der Eltern gegenüber 
der Regierungsvorlage wesentlich vereinfamt. 
Die Neuregelung vermeidet vor allem die Fest­
legung von Wertgrenzen, weil diese wegen 
ihrer Starrheit nicht den Verhältnissen des Ein­
zelfalls Redmung trügen und überdies vom 
Gesetzgeber von Zeit. zu Zeit dem Geldwert 
angepaßt werden müßten. Die Bestimmung sieht 
zwar - ohne Rücksimt auf den Wert des Ver­
mögens - eine grundsätzlime Pflimt der Eltern 
zur Rechnungslegung vor, und zwar sowohl 
bezüglich des Stammes des Vermögens. als auch 
bezüglich seiner - den Aufwand für den Unter­
halt des Kindes übersmießenden -' Erträgnisse; 
dem Gericht ist es jedoch gestattet, die Eltern 
von dieser Pflicht zu befreien, wenn keine Be­
denken bestehen, daß sie das Vermögen ordent­
lich verwalten werden. Eine solche ordentliche 
Verwaltung ist im allgemeinen anzunehmen, 
wenn die Eltern selbst dem Kind das Vermögen 
oder dessen überwiegenden Teil zugewendet 
haben. Diese Vermutung ist selbstverständlim 
widerlegbar. Hat das Gericht im Einzelfall 
Bedenken, so kann es, auch wenn die Eltern dem 
Kind ein Vermögen zugewendet haben, auf 
einer jährlichen Rechnungslegung bestehen. 

Zu 3 

Zum § 154 

Der Justizausschuß übernimmt die Grund­
sätze der in der Regierungsvorlage vorgeschla­
genen Vertretungsregelung, besonders hält er am 
Aufbau des vorgeschlagenen § 154 fest: Ver­
ankerung der' Einzelvertretungsbefugnis jedes 
Elternteils im Abs. 1; Anführung der Angelegen­
heiten, in denen ein Elternteil nur mit Zustim­
mung des anderen handeln darf, im Abs. 2; und 
Regelung der Vertretungsbefugnis in Vermögens­
angelegenheiten, die über den ordentlimen 
Wirtsmaftsbetrieb hinausgehen, im Abs. 3. 

In aufremter Ehe soll grundsätzlich jeder 
Elternteil berechtigt sein, allein für das Kind zu 
handeln (Abs. 1). Diese Regelung dient nicht 
nur, wie die Erläuterungen der Regierungsvor­
lage betonen, der Rechtssicherheit, sondern sie 
gewährleistet auch, daß durch die Einführung des 
Grundsatzes der Gleimberemtigung von Vater 
und Mutter der Red1tsverkehr für die Eltern 
eines ehelichen Kindes nicht erschwert wird. So 
wie bisher der Vater allein etwa einen Reisepaß 
für sein minderjähriges eheliChes Kind beantragen 
konnte, sollen in Hinkunft sowohl der Vater als 
auch die Mutter selbständig - ohne daß es also 
der Mitwirkung des anderen bedarf - in solchen 
Angelegenheiten für das Kind handeln können. 

Unberührt von dieser Regelung bleibt freilim 
die Anordnung des § 144 ABGB idF Entwurf, 
daß die Eltern bei der Ausübung der aus den 
familienrechtlichen Beziehungen zwischen Eltern 
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und ihren minderjährigen Kindern erfließenden 
rein persönlichen Rechte und Pflichten - dazu 
gehört auch die gesetzliche Vertretung - ein­
vernehmlich vorgehen sollen. Diese Regel gilt 
jedoch nur. im 1nnenverhältnis der Eltern; eine 
Uneinigkeit über die Vertretungshandlung eines 
von ihnen berührt deren Recl1tswirksamkeit 
nach außen nicht. Um jedoch zu vermeiden, daß 
ein Meinungsstreit im Innenverhältnis zu einer 
Blockierung der Vertretung des Kindes nach 
außen führt, sieht der - in dieser Beziehung 
gegenüber der Regierungsvorlage erweiterte -
§ 176 ABGB idF Entwurf vor, daß das Gericht 
eine Entsch,eidung zu treffen hat, wenn die Eltern 
i~ einer wichtigen Angelegenheit des Kindes kein 
Einvernehmen erzielen. Mit dieser Formel sollen 
die Grundsätze der Wahrung des Kindeswohls, 
der Gleichberechtigung von Vater und Mutter 
und der Autonomie der Familie auf einen Nen­
ner gebracht werden. 

Der Abs. 2 zählt erschöpfend die einzelnen 
Angelegenheiten auf, in denen ein Elternteil für 
Vertretungsverhandlungen der Zustimmung' des 
anderen Elternteils bedarf. Der Justizausschuß 
ist somit nicht dem Vorschlag der Regier,ungs­
vorlage gefolgt, sich bei dieser Regelung einer 
Generalklausel zu bedienen. Eine bloß allgemeine 
Umschreibung birgt nämlich die Gefahr der 

. Rechtsunsicherheit für die Eltern und die Dritten, 
besonders auch für Behörden, denen gegenüber 
solche Vertretungsverhandlungen zu setzen sind, 
in sich. Der Anwendungsbereidl der Generalklau­
sel würde vielleicht in der Praxis sehr weit ge­
zogen werden, um der Gefahr der Unwirksam­
keit der Vertretungshandlung eines Elternteils 
entgegenzuwirken; eine Erschwerung des Rechts­
verkehrs wäre die Folge. 

Der in der Bestimmung angeführte Katalog 
von Angelegenheiten lehnt sich zum Teil an die 
in ·der Regierungsvorlage der XIII. Gesetzge­
bungsperiode (144 BLgNR 13. GP). vor.geschla­
gene Aufzählung an. Hervorgehoben sei, daß 
bloß 'die vorzeitige Auflösung eines Lehr'-, Aus­
bildungs- oder Dienstvertrags zur Rechtswirk­
samkeit der Zustimmung des anderen Elternteils 
bedarf; die Schließung solcher Verträge bedarf, 
sofern nicht ohnedies die volle. Geschäftsfähig­
keit des Minderjährigen gegeben ist (s. bes.· § 152 
ABGB), nicht der Mitwirkung des. anderen 
Elternteils. 

Klargestellt wird noch, daß in den Angelegen­
heiten des Abs. 2 zur Entgegennahme von Wil­
lenserklärungen und Zustellstücken jeder Eltern­
teil allein --- ohne die Mitwirkung des ande­
ren - berechtigt ist; ist also dem Minderjährigen 
gegenüber eine Willenserklärung abzugeben oder 
ihm ein Schriftstück zuzustellen, so genügt dem­
nach die Erklärung bzw. Zustellung an einen 
Elternteil allein. 

Der Abs. 3 umschreibt die Angelegenheiten, 
in denen Vertretungshandlungen . eines Eltern-

teils zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustim­
mung des anderen Elternteils und der Genehmi­
gung des Gerichtes bedürfen. Die Regelung ent­
spricht im wesentlichen den Vorschlägen der 
Regierungsvorlage. Einer Generalklausel folgt 
eine beispielsweise Aufzählung einzelner Ange­
legenheiten. Verdeutlicht wird, daß die beispiels­
weise angeführten Geschäfte nur dann der Zu­
stimmung des anderen Elternteils und der Geneh­
migung des Gerichtes bedürfen, wenn sie im 
Einzelfall über deri Rahmen des ordentlichen 
Wirtschaftsbetriebs hinausgehen. 

Der Justizausschuß hat die in der Regierungs­
vorlage vorgeschlagene Aufzählung der zustim­
mungs- und genehmigungsbedürftigen Angelegen­
heiten ergänzt. Bezüglich der Anlegung von 
Mündelgeld wird auf die Ausführungen zu äen 
§§ 230 bis 230 e ABGB idF Entwurf hingewiesen. 
Besonders angeführt v.:erden die Erhebung einer 
Klage sowie die verfahrensrechtlichen Verfügun­
gen, die den Verfahrensgegenstand an sich. betref­
fen; hierzu gehören vor allem das Anerkenntnis, 
der Verzicht und der Vergleich vor Gericht,. Auch 
für diese Vertretungsverhandlungen . gilt freilich, 
daß sie nur dann der Zustimmung des anderen 
Elternteils und der gerichtlichen Genehmigung 
bedürfen, wenn sie den ordentlic..~en Wirtschafts­
betrieb im Einzelfall übersteigen. Aus der Rege­
lung folgt zum einen, daß in den Angelegenhei­
ten, die nicht zum außerordentlichen Wirtschafts­
betrieb gehören,' die Klageerhebung und die Ver­
fügung über den Verfahrensgegenstand keiner 
Zustimmung des anderen Elternteils und Geneh­
migung des Gerichtes bedürfen. Zum anderen 
ergibt sich daraus, daß die Prozeßführung in Ver­
fahren, die nicht vom Kind eingeleitet worden 
sind, keine solche Zustimmung und. Genehmigung 
erfordert; in Passivprozessen bedürfen also bloß 
Verfahrensverhandlungen, die über den Verfah­
rensgegenstand an sich verfügen, der Zustim­
mung des anderen EltemteiIs und der Genehmi­
gung des Gerichtes. 1ndieser Beziehung folgt der 
Vorschlag der herrschenden Lehre, nach der ein 
Vormund für die Führung von Passivprozessen 
des Mündels keiner Genehmigung des Gerichtes 
nach § 233 ABGB aF bedarf (We nt z e 1, PIe s s 1 
in Klang.2 1/2,416; Ehrenzweig 2 II12, 
320), Für die Vertretung des Kindes in gericht­
lichen Verfahr,en schafft überdies der § 154 a 
ABGB idF Entwurf weitere Sonderregeln. 

Auch in den Angelegenheiten des Abs. 3 gilt 
die Regel, daß zur Entgegennahme von Willens­
erklärungen und Zustellstücken jeder Elternteil 
allein als Vertreter des Kindes auftreten kann. 

Zum § 154 a 

. Der § 154 a ergänzt den §154 durcll Sonder-
regeln, die für das zivilgerichtliche Verfahren 
gelten. Darunter sind die von den zur Ausübung 
der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen 
berufenen Gerichten (§ 1 JN) anzuwen,denden Ver­
fahren, also etwa auch das schiedsgerichtliche Ver-
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fahren (§§ 577 1f. ZPO), zu verstehen. Der Grund, 
warum es für die Vertretung eines Minderjäh­
rigen, gleich in welcher Stellung im Verfahren, 
einer Sonderregelung bedarf, liegt in den Beson­
derheiten dieses Verfahrens. Vor allem die Zivil­
prozeßordnung, deren Bestimmungen hilfsweise 
auch in anderen Verfahren, etwa bezüglich der 
Zustellung im außerstreitigen Verfahren und im 
Exekutionsverfahren, gelten, regelt das Verfahren 
eingehend und weitgehend nach strengeren Ver­
fahrensgrundsätzen. Als Beispiel sei in dieser 
Hinsicht auf die Folgen der Untätigkeit im Ver­
fahren hi'ngewiesen (s. §§ 396 ff. ZPO - Urteil 
in Versäumnisfällen). Eine Unklarheit oder ein 
Mangel in der Vertretung des Minderjährigen 
könnte sich daher sehr zu seinem Nachteil aus­
wirken. Außerdem ist der Gesetzgeber auch ver­
pflichtet, durch eine klare Regelung der Vertre­
tung den Dritten vor Rechtsnachteilen zu 
schützen. 

lichen Genehmigung. Die Sonderregel des Abs. 1 
des § 154 a ergänzt hierzu, daß' in zivilgericht­
lichen Verfahren immer nur ein Elternteil zur 
Vertretung des Kindes berechtigt ist; dies soll 
grundsätzlich derjenige sein, der in dem betreffen­
den Verfahren die erste Verfahrenshandlung 
setzt. Diese Sonderregelung ist erforderlich, um 
einander widersprechende Vertl'etungshandlun­
gen der Elternteile - im Dienst der Rechts­
sicherheit, der Einfachheit des Verfahrens, des 
Kindes, aber auch seines Gegners - auszuschlie­
ßen. Die Bestimmung ist aber so beweglich, daß 
sie auch eine andere Vertretungsregelung wäh­
rend ein und desselben. Verfahrens ermöglicht, 
verlangt dazu aber die Einigung der Eltern oder 
eine Entscheidung des Gerichtes nach § i76 
ABGB idF Entwurf. Unter dem "zuerst einschrei­
tenden Elternteil" im Sinn des Abs. 1 ist nicht 
schon derjenige zu verstehen, dem etwa die Klage 
gegen das Kind zuerst zugestellt wird, sondern 
der die erste Verfahrenshandlung setzt, also etwa 
bei der ersten Tagsatzung das Klagebegehren 
bestreitet. 

Die Sonderregel des Abs. 2 stellt klar, daß die 
nach' § 154 erforderliche Zustimmung eines 
Elternteils und die gerichtliche Genehmigung für 
das ganze Verfahren gelten. Die Bestimmung ent~ 
sprich,t der herrschenden Auffas~ung über die für 
den Vormund notwendige Prozeßermächtigung. 

Zum § 155 

Die Bestimmung ist sprachlich der - gegen­
über der Regierungsvorlage geänderten -Fas­
sung des § 138 Abs. 1 ABGB idF Entwurf ange-
paßt worden. .' 

Zu Z. 8 bis 12 

Da der § 154 a klar auf die Vertretung in 
zivilgerichtlichen Verfahren abstellt, gilt er 
nicht auch für andere Verfahren, wie das gericht­
liche Strafverfahren und das Verwalti.mgsver­
fahren. Im Anwendungsbereich des A VG 1950 ist 
die persönliche Rechts- und Handlungsfähigkeit 
der Beteiligten nach dem bürgerlichen Recht zu 
beurteilen, soweit nicht Sondervorschriften beste­
hen (vgl. etwa § 28 Studienförderungsgesetz, 
§ 68 Schulunterrichtsgesetz). Daß sich der gesetz­
liche Vertreter nach den Vorschriften des bürger­
lichen Rechtes bestimmt, ergibt sich nicht nur 
aus dem § 9, sondern auch aus der Verwendung 
des Begriffes des g,esetzlichen Vertreters in den 
§§ 10, 11 und 12, A VG 1950 sowie daraus, ·daß 
nach dem § 10 Äbs. 2 A VG 1950 über den In­
halt und Umfang der Vertretungsbefugnis 
entstehende Zweifel nach den Vorschriften des Der Justizausschuß war bestrebt, die Rechts­
bürgerlichen Rechtes zu heurteilen sind. Daraus vorschriften für eheliche und uneheliche Kinder 
folgt, daß sich für den Bereich des Verwaltungs_weiter ei~ander anz~gle!.chen, .so daß geset~.es­
verfahrens die Vertretung eines Kindes nach t~chmsch. 1m Abschmtt uber die ~echtsv~rhalt­
§ 154 ABGB idF Entwurf richtet, somit im all- msse zv:~sc?en ~ltern ~nd unehelichen Kmdern 
gemeinen gemäß Albs. 1 dies,er Gesetzesstelle I nach .. M~glIchke.lt· auf die Regelung d~r Rech.ts-:­
jeder Elternteil für sich allein gesetzlicher Ver-' verhaltnls~e ZWischen Eltern und ehelichen Km­
treter des Kindes im Verwaltungsverfahren ist. dern verwiesen werden kann .. 
Sollte sich in einem Bereich des Verwaltungsver- Zum§ 166 
fahrensrechts die Notwendigkeit von Sonderre­
gelungen ergeben, so wäre ihr, wie ja auch ,der 
§ 9 AVG'1950 vorsieht, in besonderen Verwal­
tungsvorschriften Rechnung zu tragen. 

. Die Sonderr,egeln für ,das zivilgeruchtliche 
Verfahren lehnen .sich an die Grundregeln 
des § 154 an. Demnach ist nach § 154 Abs. 1 
grundsätzlich jeder Elternteil für sich allein in 
gerichtlichen Verfahren vertretungsbefugt. In den 
Angelegenheiten des § 154 Abs. 3 bedarf jeder 
Elternteil - kraft der ausdrücklichen Anordnung 
dieser Bestimmung - zur Erhebung einer Klage 
und zu allen verfahrensrechtlichen Verfügungen, 
die den Verfahrensgegenstand an sich betreffen, 
der Zustimmung des anderen und der gericht-

Die in den §§ 140 ff. ABGBidF Entwurf vor­
geschlagene unterhalts rechtliche Regelung für das 
eheliche Kind und seine Eltern und Großeltern, 
besonders die vorgesehene anteilige Unterhalts­
schuld der Eltern (Großeltern) eines ehelichen 
Kindes sowie die Anerkennung der ~eistungen 
des Elternteils (Großelternteils), der den Haus­
halt führt, in dem er das Kind betreut, als voll­
wertigen Beitrag zur Deckung der Bedürfnisse 
des Kindes, trägt auch: den besonderen Verhält­
nissen des unehelichen Kindes Rechnung und ist 
daher auch auf die unterhaltsrechtliche Stellung 
des unehelichen Kindes sowie dessen Eltern und 
Großeltern uneingeschränkt anwendbar. Zur Re­
gelung des Unterhaltsrechts des unehehlichen K:in-
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des genügt daher eine bloße Verweisung auf die 
§§ HObis 143 ABGB idF Entwurf. 

Auch auf die Pflege und Erziehung de~ unehe­
lichen Kindes können, soweit es sich nicht um die 
Reihenfolge der Rechte und Pflichten d~r Mutter 
und ,des Vaters handelt (~ieh dazu § 170 ABGB 
idF Entwurf), die für das eheliche Kind vorge­
schlagenen Bestimmungen angewendet werden. 
Insoweit kann sich das Gesetz gldChfalls mit einer 
Verweisung auf die entsprechenden Bestimmun­
gen über die Rechtsverhältnisse zwischen Eltern 
und ehelichen Kindern begnügen. 

Inhaltlich bedeuten diese Verweisungen im 
wesentlichen folgende Anderungen gegenüber 
der gegenwärtigen Rechtslage: grundsätzlich an­
teilige Unterhaltsschuld des Vaters und der Mut­
ter sowie der Großeltern des unehelichen Kindes; 
Anerkennung der Leistunge.n des Elternteils, der 
den Haushalt führt, in dem er das Kind betreut, 
als vollwertigen Beitrag zur Deckung der Be­
dürfnisse des' unehelichen Kindes; Einschränkung 
der Unterhaltspflicht der Großeltern; Einschrän­
kung der Unterhaltspflicht des unehelichen Kin­
des gegenüber seinen Eltern und Großeltern; 
ausdrückliche Vmschreibung der Begriffe Pflege 
und Erziehung ; Aufenthaltsbestimm ungsrecht 
des zur Pflege und Erziehung des unehelichen 
Kindes Berechtigten; Neuregelung des Rechtes 
auf Zurückholungdes Kindes; Neuregelung des 
Rechtes der Eltern und Großeltern auf persön­
l<ichen Verkehr mit dem unehelichen Kind .. 

'Zum § 170 

Die §§ 144 und 145 ABGB idF Entwurf, die 
von einem gleichen Recht des Vaters und der 
Mutter zur Pflege und Erziehung eines ehelichen 
Kindes ausgehen, sind auf die Rechtsverhältnisse 
des unehelichen Kindes nicht ohne Ergänzungen 
anwendbar. Für das uneheliche ~ind soll weiter­
hin gelten, daß zunächst die Mutter allein Zur 
Pflege und Erziehung berufen ist. Nur wenn sie 
gestorben oder voll entmündigt ist, ihr Auf­
enthalt seit mindestens sechs Monaten unbekannt 
ist, die Verbindung mit ihr nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten. her­
gestellt werden kann oder ihr die Pflege und 
Erziehung des Kindes ganz entzogen sind, sollen 
diese Rechte kraft Gesetzes dem Vater zustehen, 
dessen Vaterschaft festgestellt ist. Ist freilich der 
Vater von vornherein als ungeeignet für die 
Pflege und Erziehung des Kindes anzusehen oder 
wäre aus anderen Gründen durch die übergabe 
des Kindes .an ihn das Wohl. des Kindes ge­
fährdet, so kann das Gericht naCh § 176 ABGB 
idF Entwurf eine andere Verfügung treffen. Ist 
auch der Vater in der im § 145 Abs. 1 erster 
Satz umschriebenen Weise betroffen, so hat das 
GeI"icht nach dem in dieser Beziehung auch auf 
das uneheliche Kind linwendbaren § 145 zu 
entscheiden, ob und welchem Großeltern paar 

(Großeltern teil) die Pflege und Erziehung zu­
stehen sollen. . 

Nach der Fassung des § 170 können die Pflege 
und Erziehung immer nur entweder der Mutter 
oder dem Vater zustehen. Diese Regelung 
scheint der Tatsache zu widersprechen, daß in 
einer nicht unwesentlichen Anzahl von Fällen 
Vater und Mutter eines unehelichen Kindes in 
tatsächlicher Lebensgemeinschaft zusammenleben, 
daher auf Grund der tatsächlich gegebenen fami­
lienhaften Verhältnisse eine gemeinsame Aus­
übung der Pflege und Erziehung durch beide 
Elternteile möglich sein soll. biese ·Möglichkeit 
kann .aber sehr einfach dadurch geschaffen wer­
den, daß die Mutter den Vater an der Aus­
übung der Pflege und Erziehung durch eine 
übereinkunft mit ihm im Sinn des § 137 a 
ABGB idF Entwurf teilhaben läßt. 

Zu 13 
Zum § 176 

Der Justizausschuß hat den in der Regierungs­
vorlage vorgeschlagenen § 176 sprachlich ver­
einfacht und inhaltlich umgestaltet. Der erste 
Satz des Abs. 1 idF R V ~st davon vor allem' 
betroffen; sein Inhalt ist in veränderter Gestalt 
in den neuen Abs. 1 übergeleitet worden. Zur 
Verbesserung der Gliederung ist der zweite Satz 
des Abs. 1 idF R V zu einem eigenen Absatz 
(neuer Abs. 2) gefaßt worden. Der Abs. 2 idF 
R V ist infolge der neuen Bestimmung des § 178 a 
entbehrlich geworden. Schließlich ist dem § 176 
ein neuer Abs.- 3 angefügt worden. 

Der neugefafhe Abs. 1 unterscheidet zwei Tat­
bestände, bei deren Vorliegen das Gericht ein­
geschaltet werden kann: die Eltern (Großeltern) 
gefährden durch ihr Verhalten das Wohl des 
Kindes oder sie erzielen in einer wichtigen An­
gelegenheit des Kindes kein Einvernehmen. Der 
Tatbestand der Gefährdung des Kindeswohls 
er;faßt sowohl die - bloß objektive - Nicht­
erfüllung als auch die -'- ein Schuldelement ent­
haltende - Vernachlässigung der Pflichten durch 
Eltern oder Großeltern. Die Regelung stellt zwar 
auf "die Eltern und Großeltern" ab, ist aber 
selbstverständlich auch anwendbar, wenn bloß 
ein Eltern- oder Großelternteil durch sein Ver­
halten das Wohl des Kindes gefährdet. 

Mit der Einfügung des zweiten Tatbestandes, 
der Nichteinigung in eirier' wichtigen Angelegen­
heit des Kindes, trägt der Justizausschuß der 
Forderung Rechnung, im Fall widerstreitender 
Standpunkte der nun mit gleichen Rechten und 
Pflichten ausgestatteten Eltern eine Möglichkeit 
der Lösurig ihres Konflikts anzubieten: in einem 
solchen Fall soll das Gericht den Streit zwischen 
den Eltern, allerdings - im Sinn des Grund­
satzes der Familienautonomie - nur auf Antrag 
eines von ihnen, entschej:den können. Die Mei­
nungsverschiedenheit der Eltern muß nicht so 
schwerwiegend sein, daß dadurch das Wohl des 
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K.indes gefährdet wird. Um jedoch nicht schon I an die Spitze des Paragraphen gestellt (Abs. 1). 
von der Regelung her einen Anreiz für die Kommt eine solche - vom Gericht zu genehmi­
Eltern zu schaffen, sich wegen jeder geringfügi- gende - Vereinbarung innerhalb angemessener 
gen Angelegenheit an den Richter zu wenden, Fnist nicht zustande oder entspricht sie nicht 
wird die Möglichkeit der Einschaltung des Ge- dem Wohl des Kindes, so hat das Gericht zu 
richtes auf wie h ti.g e Angele,genheiten einge- entscheiden, welchem Elternteil Pflege und Er­
schränkt. Darunter sind freilich nicht nur die ziehung, gesetzliche Vertretung und Vermögens­
im § 154 Abs. 2 und 3 ABGB idF Entwurf verwaltung allein zustehen sollen (Abs. 2). 
genannten Angelegenheiten, sondern auch solche Während das· Gericht im Fall der Auflösung 
des Abs. 1 dieser Bestimmung zu verstehen, so- oder Nichtige'rklärung der Ehe 'von Amts wegen 
fern ihnen im Einzelfall Gewicht zukommt. einschreitet, darf es - auch das ist Ausdrudi 

Der Katalog von Maßnahmen, den der Abs. 1 der Familienautonomie - im Fall der Trennung 
dem Gericht zur Verfügung stellt, ist sehr weit der Eltern eine solche Entscheidung nur auf 
gespannt: Einer Generalklausel, nach der das Antrag eines Elternteils treffen. In der Pflicht 
Gericht d~e zur Sicherung des Wohles des Kindes des Gerichtes, das mindestens zehnjährige Kind 
nötigen Verfügungen zu treffen hat, folgt eine vor der Entscheidung zu hören, zeigt sich die 
beispielsweise Aufzählung solcher Maßnahmen. gesteigerte Rück~ichtnahme auf die Persönlichkeit 
Festgehalten sei, daß die Entziehung oder Be- des Kindes. Diese Pflicht ist - anders als bei 
schränkung der Vertretungsbefugnis eines Eltern- der Regelung des Verkehrsrechts nach § 148 
teils auch im Außenverhältnis wirkt; auf das ABGB idF Entwurf - eine unbedingte; so wird 
Wiissen des Dritten um die Maßnahme des Ge- der Bedeutung Rechnung getragen, die einer 
richtes kommt es dabei nicht an. Entscheidung nach § 177 für das .Kind zukommt. 

Der nunmehrige Abs. 2 erhält - wie er- Der Abs. 3 stellt klar, was rechtens sein soll, 
wähnt - die Gedanken des Abs. 1 zweiter Satz wenn der nach Abs. lader 2 allein zur Pflege 
idF R V. und Erziehung, gesetzLichen Vertretung und Ver-

Der vom Justizausschuß vorgeschlagene Abs. 3 mögensverwaltung berufene Elternteil gestorben, 
-setzt dem SpielraUm' des Geridltes hei Maß- voll entmündigt, seit sechs Monaten unbekann­
nahmen nach § 176 eine Schranke: das Gericht ten Aufenthalts oder sonst in der Weise des 
darf die elterüchen Rechte nur so weit beschrän- § 145 Ahs. 1 erster Satz ABGB idF Entw~rf 
ken, als dies zur Sicherung des, Wohles des betroffen ist. In einem solchen Fall gehen die 
Kindes nötig ist. In dieser Regelung drückt genannten Rechte - wie bei aufrechter ehelicher 
sich der Grundsatz der Eamilienautonomie aus; Gemeinschaft nach den §§ 145 und 145 a ABGB 
~e ergänzt somit den § 137 a ABGB idF Ent- idF Entwurf - selbsttätig auf den anderen 
wurf. Elternteil über. Diese einfache Lösung erspart 

Im übrigen billigt der ]ustJizausschuß eine nicht nur eine Einschaltung des Gerichtes,' son­
Xnderung, die ,der § 176 ABGB idF R V gegen- dern wird auch in den meisten Fällen den Er­
über s'eine'r Fassung 'inder Regierungsvorlage der fordernissen des Kindeswohls entsprechen. Frei­
XIII. Gesetzgebungsperiode aufweist: eine Be- lich ist es möglich, daß diese Lösung im Einzelfall, 
stimmung, daß das Gericht bei wesentlich ge- besonders wenn das K,ind schon seit langem 
änderten Verhältnissen neu zu entscheiden hat, keinen Kontakt zu dem anderen Elternte.i1 hat, 
ist entbehrlich; es ist dies nämlich ein das Vor- dem Wohl des Kindes abträglich und das Kind 
mundschafts- und Pflegschaftsverfahren ganz etwa besser bei den Großeltern des ausgefallenen 
allgemein beherrschender Grundsatz. Elternteils, zu denen es vielleicht eine engere 

Beziehung hat, aufgehoben ist. In einem solchen 
Zum § 177 

Die Bestimmung 'über die Zuteilung der Pflege 
und Erziehung, gesetzlichen Vertretung und 
Vermögensverwaltung nach Scheidung, Auf­
hebung oder Nichtigerklärung der Ehe der EItern 
oder im Fall ihrer - nicht bloß vorübergehen­
den - Trennung ist eines der Kernstücke des 
Gesetzesentwurfs. Der Vorschlag des l!lstizaus­
schusses beruht zwar auf der Regierungsvorlage, 
die Betimmung ist jedoch nicht bloß sprachlich 
umgestaltet, sondern auch durch einen Abs. 3 
ergänzt worden. 

Um die Gestaltungshefugnis der Eltern zu 
betonen, wird die Regelung, daß die Eltern eine 
Vereinbarung darüber treffen können, wem von 
ihnen die genannten Rechte zustehen sollen, 

Fall eröffnet der § 176 ABGB idF Entwurf dem 
Gericht die Möglichkeit, eme vom Grundsatz 
des § 177 Abs. 3 ahweichende Regelung zu 
treffen. 

Zum § 178 

Der lustizausschuß hat die in der Regierungs­
vorlage vorgeschlagene Bestimmung nur in einem 
Punkt ergänzt. Um die Stellung des Elternteils, 
dem Pflege und Erziehung, gesetzliche Vertre­
tung und Vermögensverwaltung nicht zustehen, 
zu stärken, soll ihm der Anspruch emgeräumt 
werden, von beabsichtigten Maßnahmen nach 
§ 154 Abs. 2 und 3 ABGB idF Entwurf ver­
ständigt zu werden. Diese Verständigung soll SO 
rechtzeitig sein, daß der betreffende Elternteil 
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in der Lage ist, seine Meinung zu der ins Auge 
gefaßten Maßnahme zu äußern. Auf diese Weise 
soll dem Außerungsrecht in den im § 154 
A<bs. 2 und 3 umsch·riebenen wichtigen 
Angelegenheiten mehr Wirksamkeit verliehen 
werden. Diese Ergänzung ändert aber nichts 
daran, daß dem betreffenden Elternteil nur em 
Außerungs-, kein Zustimmungrecht zusteht. 

Zum § 178 a 

Die Regierungsvorlage hat bei der Regelung 
mehrerer Fragen jeweils eine Bestimmung vor­
geschlagen, nach der das Gericht bei seiner Ent­
scheidung die Persönlichkeit des Kindes und 
seine Bedürfnisse, besonders seine Anlagen, Fähig­
keiten, Neigungen und Entwicklungsmöglich­
keiten, sowie die Lebensverhältnisse der Eltern 
entsprechend zu berücksichtigen hat (s. §§ 147, 
176 Abs. 2, 177 Abs. 2 ABGB idF R V). Da es 
sich dabei um eine Regel handelt, die allgemein 
in den Angelegenheiten des - ehelichen oder 
uneheLichen - Kindes gelten soll, hat der Justiz­
ausschuß sie in eine besondere Bestimmung ge­
nommen und diese an das Ende des Abschnitts 
über die Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und 
Kindern- gestellt. Damit wird auch die gesetzes­
technisch unzweckmäßige Wiederholung der­
selben Regel in mehreren Bescimmungen ver­
mieden. 

In dieser Bestimmung drückt sich das An­
liegen des neuen Rechtes aus, der heranreifenden 
Persönlichkeit des Kindes und ihren verschie­
denen Komponenten - zum Wohl des Kindes -
verstärkt Rechnung zu tragen. 

Zu Z.14 

Zum § 180 

Der Nationalrat hat am 29. November 1973 
anläßlich der Verabschiedung des Strafgesetz­
buchs eine Entschließung über positive gesetzliche 
Maßnahmen zum Schutz des werdenden Lebens 
gefaßt, in der die Bundesregierung u. a. ersucht 
worden ist, für eine Erleichterung der Adop­
tionsmöglichkeiten Sorge zu tragen. Die gleiche 
Forderung findet sich auch im Bericht ·des Son­
derausschusses über das Volksbegehren betreffend 
ein Bundesgesetz zum Schutz des menschlichen 
Lebens 1(510 BlgNR 14. GP, S. 13). In 
der Folge ist il11JIller wieder Kritik an ·den 
für die Wahleltern bestimmten Altersgrenzen 
von dreißig bzw. achtundzwanzig Jahren geübt 
worden. Tatsächlich erweisen sich diese Alters­
grenzen in der Praxis wiederholt als zu hoch. 
Nicht selten stehen sie in Fällen, in denen schon 
seit längerem ein familienhaftes Verhältnis vor­
liegt und die Annahme an Kindes Statt, besonders 
unmittelbar vor dem Eintritt' des Kindes in die 
Schule, zu dessen Vorteil wäre, einer Adoption 
entgegen. 

Die vom Justizausschuß gewählte Lösung sieht 
von einer allgemeinen Herabsetzung der starren 
Altersgrenzen oder der Einfügung neuer Alters­
grenzen für bestimmte Fälle ab, gestaltet aber 
die Voraussetzungen der Annahme an Kindes­
statt in dieser Bez1iehung überhaupt beweglicher. 
Zwar wird grundsätzlich an den Altersstufen 
von dreißig Jahren für den Wahlvater und-acht­
undzwanzig Jahren für die Wahlmutter fest­
gehalten, doch sollen diese Grenzen, wenn Ehe­
gatten gemeinsam annehmen oder das Wahlkind 
ein leibliches Kind des Ehegatten des Anneh­
menden ist, unterschritten werden können, 
sofern zwischen dem Annehmenden und dem 
Wahlkind bereits eine dem Verhältnis zwischen 
leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Be­
ziehung besteht. Diese Formel gilt schon jetzt 
für d,ie Unterschreitung des mit achtzehn Jahren 
bestimmten Altersunterschiedes zwischen An­
nehmendem und Wahlkind. Ab welchem Alter 
jemand unter diesen Voraussetzungen in Hin­
kunft ein Kind adoptieren darf, hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab. Unterste Grenze 
ist, da nach § 179 Abs. 1 ABGB eine Adoption' 
die Eigenberechnigung des Annehmenden voraus­
setzt, die Volljährigkeitsgrenze. 

Im übrigen bleibt der § 180 ABGB aF un­
berührt. Die angeführte Ergänzung der Regelung 
macht eine Gliederung der Bestimmung in zwei 
A'bsätze zweckmäßig. 

Zu Z. 37 und 38 

Zu den §§ 230 bis 230 e 

An dieser Stelle werden die neuen Bestimmun­
gen über die Anlegung von Mündelgeld in das 
ABGB eingefügt. Der Justizausschuß übernimmt 
dabei im wesentlichen die Vorschläge der Re­
gierungsvorlage eines Bundesgesetzes über die 
Neuordnung der Anlegung von Mündelgeld 
73 BLgNR 14. GP). ,Er weich1: hiervon nur 
im folgenden Punkt ab: 

Nach der Re!;lierungsvorlage soll der gesetzliche 
Vertreter eines Minderjährigen oder sonst Pflege­
befohlenen für die Anlegung des Mündelgeldes 
auf die in den §§ 230 abis 230 d ABGB idF 
R V 73 umsCt1.rie'benen Arten sowie .für die damit 
verbundenen Rechtsgeschäfte zu deren Rechts­
wirksamkeit nicht der Genehmigung des Gerich­
tes bedürfen (§ 230 Abs. 3 ABGB idF R V 37). 
Gegen diesen Vorschlag besteht kein Einwand, 
soweit er sich auf die Anlegung des Geldes in 
Spareinlagen und Wertpapieren nach den 
§§ 230 a und 230 b ABGB idF R V 73 bezieht. 
Hingegen scheint dem Justizausschuß eine solche 
Regelung bezüglich der Anlegung in Darlehen 
und Liegenschaften nach den §§ 230 c und 230 d 
ABGB idF R V 73 als iu weitgehend. Darlehens­
verträge sowie Kaufverträge über Liegenschaften 
sind nicht nur ungleich schwierigere Geschäfte 
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als Verträge über die Anlegungsarten nach den 
§§ 230 a und 230 b, sondern es wird das Mündel­
geld auf diese Weise auch wesentlich fester ge­
bunden als durch Spareinlagen oder Wertpapiere; 
eine Anlegung in Darlehen und Liegenschaften 
ist nur schwer wieder rückgängig zu machen. 
Die Anlegung von Geld auf eine dieser Arten 
muß daher gründlich überlegt und geprüft wer­
den. Zwar geht auch dtie Regierungsvorlage von 
einer gerichtlichen überprüfung· der Gesetz­
mäßigkeit -der Anlegung auf eine der bei den zur 
Rede stehenden Arten aus, doch beschränkt sich 
diese Einschaltung des Gerichtes auf eine bloß 
formale Prüfung der Voraussetzungen der 
§§ 230 c und 230 ddurch das Grundbuchsgericht 
an Hand des vorzulegenden Sachverständigen­
gutachtens anläßlich der BewilLigung der Ein­
verleibung des Pfandrecht.s bzw. des Eigentums 
an der Liegenschaft. Dem Justizausschuß scheint 
es zweckmäßiger zu sein, das Pflegschafts- oder 
Vormundschaftsgericht einzuschalten und dieses 
neben den besonderen Voraussetzungen der 
§§ 230 c und 230 d auch allgemein die Zweck­
mäßigkeit der Anlegung, besonders unter den 
Gesichtspunkten des Ertrages und der Sicherheit, 
prüfen zu lassen. Aus diesen Erwägungen schlägt 
der Justizausschuß vor, die Anlegung von 
Mündelgeld durch Gewährung hypothekarisch 
gesicherter Darlehen und den Erwerb inländi­
scher Liegenschaften nicht von der Genehmigung 
des Gerichtes auszunehmen. 

Dieser Lösung wird gesetzestechnisch in fol­
gender Weise Rechnung getragen: Der Abs. 3 
des § 230 ABGB idF R V 73, der die Anlegung 
von Mündelgeld auf die in den §§ 230 abis 
230 d genannten Arten genehmigungsfrei stellt, 

. wird nicht übernommen. Statt dessen wird die 
Anlegung von Geld mit Ausnahme der in d~n 
§§ 230 a und 230 b genannten Arten in den 
Katalog des § 154 Abs. 3 ABGB idF Entwurf 
aufgenommen. Damit wird im § 230 e ABGB 
idF R V 73 die Regelung entbehrlich, daß die 
Anlegung von Mündelgeld nach dieser Bestim­
mung sowie die damit verbundenen Rechts­
geschäfte zu ihrer Rechtswirksamkeit der Geneh­
migungdes GeDichtes bedürfen. 

Zu Z. 42 

Zum § 238 

Der § 150 ABGB idF Entwurf gestaltet die 
Rechnungslegungspflicht der Eltern eines ehe­
lichen Kindes so beweglich, daß diese Regelung 
auch auf den Vormund anwendbar ist. Demnach 
hat der Vormund grundsätzlich jährlich über 
das Vermögen seines Mündels Rechnung zu legen; 
die Erträgnisse des Vermögens unterliegen dieser 
Rechnungslegungspflicht jedoch nur, soweit sie 
nicht für den Unt'erhalt des Mündels verwendet 
woraen sind. Das Gericht kann den Vormund 

von der Rechnungslegung befreien, soweit keine 
Bedenken hestehen, daß· er das VermQgen des 
Mündels ordentlich verwaltet; eine solche ordent­
liche Verwaltung ist .in der Regel anzunehmen, 
soweit der Vormund selbst dem Mündel das 
Vermögen oder dessen überwiegenden Teil zu­
gewendet hat. 

Zu Z. 44 

Zum § 245. 

Die in der Regierungsvorlage vorgeschlagene 
Bestimmung über die gesetzIlche Vertretung 
eines unter Vormundschaft stehenden Minder­
jährigen ist der durch den Justizausschuß ge­
änderten Fassung des § 154 Abs. 3 sowie dem 
neu eingefügten § 154 a ABGB idF Entwurf 
angepaßt worden. Unverändert bleibt der Abs. 1 
des Vorschlags der RegierungsvorJage; desgleichen 
übernimmt der Justizausschußden Vorschlag, 
die Vertretung des Vormundes in den Angelegen­
heitendes § 154 Ahs. 2 und 3 an die gerichtliche 
Genehmigung zu binden. 

Hingegen ist die Anführung der Erhebung 
einer Klage und aller verfahrensrechtlichen Ver­
fügungen, die den Verfahrensgegenstand an sich 
betreffen (s. Abs. 2 idF R V), entbehrlich, weil 
diese Vertretungshandlungen ohnedies durch die 
allgemeine Verweisung auf den § 154 ABGB idF 
Entwurf erfaßt sind. Schließl,ich ist ausdrücklich 
angeordnet, daß der § 154 a Abs. 2 ABGB idF 
Entwurf - sinngemäß -auch für die Vertre­
tung durch den Vormund im Verfahren gilt. 

Zum Artikel VI 

Änderungen des· Jugendwohlfahrtsgesetzes 

Die vom Justizausschuß vorgeschlagene Ände­
rung des § 8 Abs. 1 Z. 2 JWG paßt diese Be­
stimmung an das JGG 1961, das Bewährungs­
hilfegesetz sowie das StGB an. 

Zu~ Artikel VII 

Änderungen des Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streit­

sachen 

ZuZ.4 

Die Anordnung des § 185 Abs. 3 AußStrG ist 
gegenüber dem Vorschlag. der Regierungsvorlage 
gemildert worden. Vor. allem ist das Erforderntis 
des Kindeswohls eingebaut; außerdem darf d.ie 
Untätigkeit des Beteiligten nicht schlechthin "als 
Zustimmung gewertet" werden, sondern das 
Gericht darf nur annehmen, daß der Beteiligte 
"dem Antrag keine Einwendungen entgegen­
setzt". Schließlich muß die Aufforderung zur 
Äußerung nach den. Bestimmungen für die Zu­
stellung von Klagen,· also eigenhändig, zugestellt 
werden. . 
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Zum Artikel VIII 

Änderungen der Jurisdiktionsnorm 

Zu Z. 3 und 6 

Unterhaltsregelung gemacht worden: gegen den 
Eltern- o'der Großelternteil, der den Haushalt 
führt, in dem das Kind aufwächst, dürfen Unter­
haltsansprüche des Kindes zwecks Rückzahlung 
der Unterhaltsvorschüsse nicht geltend gemacht 

Die in den Art. VIII eingefügten Z. 3 und 6 werden. 
enthalten Zuständigkeitsbestimmungen für Kla­
gen, die von der Bezirksverwaltungsbehörde 
(J ugendamt) oder einer zur Anstalts- oder Ver­
einsvormundschaft berufenen Stelle, an deren 
Sitz mehrere Bezirksgerichte bestehen, in Ver­
tretung eines Minderjährigen erhoben werden 
(§ 103 Abs. 2) sowie für die B'esorgung der dem 
Vormundschafts- oder Pflegschaftsgericht oblie­
genden Geschäfte (§ 109 a). Die Regelung ent­
spricht im wesentlichen zwei Verordnungen, die 
auf Grund der im § 103 Abs. 2 JN aF und im 
§ 109 a JN aF enthaltenen Verordnungsermäch­
tigung erlassen worden sind: die Verordnung 
vom 12. Feber 1923, BGBl. Nt. 88, über die 
Zuständigkeit von Bezirksgerichten in W,ien für 
Klagen der Berufsvormundschaften in österreich 
und die Verordnung vom 11. August 1914, 
RGBl. Nr. 209, über die Zuständigkeit des Ge­
richtes des Aufenthaltes zur Besorgung von vor­
mundschafts- oder kuratelsbehördlich,en Geschäf­
ten. Da die Verfassungsgemäßheit dieser Vor­
schniften fragwürdig ist, wird die Regelung 
nun - freilich in inhaltLich' vereinfachter und 
sprachlich gekürzter Form - unmittelbar in die 

. JN aufgenommen. Die bei den genannten Ver­
ordnungen können aufgehoben werden (s. 
Art. XVIII § 7 Z. 3 und 4). 

ZuZ.4 

Die Gleichheitswidrigkeit der Regelung des 
§ 109 Abs. 1 zweiter Satz JN ist beseitigt wor­
den. 

, 
Zum Artikel Xl 

Änderungen des Unterhaltsvorschußgesetzes 

Die §§ 140 'und 141 ABGB idJ1 Entwurf regeln 
die Pflicht der Eltern und Großeltern, ihren Kin­
dern und Enkelkindern Unterhalt zu leisten, 
grundlegend neu. Auf diese hevorstehende Neu­
regelung hat der Bericht des Justizausschusses zum 
Unterhaltsvorschußgesetz, 199 BlgNR 14. GP, 
auf S. 2 und 3 ausdrücklich hingewiesen. Um 
dieser Neuregelung nicht vorzugreifen, hat der 
Justizausschuß seinerzeit vorgeschlagen, im Un­
terhaltsvorschußgesetz ausdrücklich zu sagen, daß 
die im bürgerlichen Recht vorhandenen Unter­
haltspflichten nicht berührt würden. Bewußt ist 
vorgesehen worden, daß die bevorschußten Un­
terhaltsbeiträge - nicht nur von dem Un­
terhaltsschuldner, dessen Leistungen hevorschußt 
worden sind, sondern auch - von den "sonst 
Unterhaltspflichtigen" hereinzubringen sind. Da­
bei' ist jedoch ein Vorgriff auf die künftige 

Diese Regelungen sind in den §§ 26, 28 und 
§ 31 Abs. 1 letzter Satz Unterhaltsvo~schußgesetz 
verankert. Mit der Neuregelung der Unterhalts­
pflicht der Eitern und Großeltern verlieren diese 
Besoimmungen ihre Grundlage im Unterhalts­
recht. Die Berücksichtigung der Leistungen des 
Eltern- und Großelternteils, der den Haushalt 
führt, in' dem er das Kind betreut, ist nunmehr 
im § 140 Abs. 2 bzw. im § 141 zweiter Satz 
(dort in der Form einer Verweisung) ABGB idF 
Entwurf geregelt. 

Der neue § 141 ABGB idF Entwurf schränkt 
die hilfsweise Unterhaltspflicht der Großeltern 
in mehrfacher Hinsicht gegenüber der geltenden 
Rechtslage ein; vor allem werden künftig Groß­
eltern immer nur dann unterhaltspflichtig sein, 
wenn die Eltern "nach ihren Kräften" (also bei 
zumutbarer Anspannung aller ihrer Kräfte) zur 
Leistung des Unterhalts des Kindes ruichtim­
stande sind. Die bezeichneten Bestimmungen 
des Unterhaltsvorschußgesetzes können daher als 
entbehrlich aufgehoben werden .. 

Eine Folge der Knderungen des Unterhalts­
vorschußgesetzes ist, daß Vorschüsse auf· Grund 
des § 4 Z. 3 des Unterhaltsvorschtißgesetzes im 
allgemeinen nicht hereingebracht werden können. 

Zum Artikel XIII 

Knderungen des Jugendgerichtsgesetzes 

Die Verweisung im § 2 Abs. 1 JGG muß den 
geänderten Bestimmungen des ABGB über die 
Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Kindern 
angepaßt werden. Hingegen bedarf der § 39 
keiner Anpassung an die neue Vertretungsrege­
lung des § 154 ABGB idF Entwurf. Die im § 39 
geregelten Mitwirkungsrechte stehen nämlich 
dem gesetzlichen Vertreter d,es JugendLichen als 
persönliches Recht und nicht namens des Kindes 
zu. So hat etwa ein Verzicht des gesetzlichen 
Vertreters auf ein Rechtsmittel nach Abs. 3 
nicht die Wirkung, daß auch der minderjährige 
Beschuldigte auf ein Rechtsmittel verzichtet 
hätte. Desgleichen kann der Rechtsmittelverzicht 
eines Elternteils in dem Fall, in dem beide 
Elternteile gesetzliche Vertreter sind, nicht für 
den anderen Elternteil rechtswirksam sein. Auch 
eine Knderung des § 39 Abs. 5 ist nicht erfor­
derlich. Denn auch nach dem geltenden Wortlaut 
dieser Bestimmung ist es nicht zweifelhaft, daß 
der Einti-itt des Verteidigers in die Rechte des 
gesetzlichen Vertreters im Fall der Vertretung 
durch beide Elternteile nur dann stattfindet, 
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wenn beide vertretungsbefugten Elternteile im 
Sinn ,der in Rede stehenden Gesetzesstelle ver­
hindert sind. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
in der diesem Bericht beigedruckten Fassung 
einstimmig angenommen. 

Lona Murowatz 

Berichterstatter 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Justizausschuß somit den An t rag, der Natio­
nalrat wolle dem a n g e s chI 0 s sen enG e- . I 

set zen t w u r f die verJassungsmäßige Zu- /. 
s~immung erteilen. 

Wien, 1977 06 24 

Zeillinger 

Obmann 

"j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Neuordnung des Kindschaftsrechts 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Änderungen des allgemeinen bürgerlichen Ge­
setzbuchs 

Das all,gemeine bür'gerliche Gesetz;buch vom 
1. Juni 1811, JGS Nr. 946, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 91/1976, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die überschrift zum Dritten Haupstück des 
Ersten Teiles und die §§ 137 bis 150 samt den 
dazugehörenden Randschriften haben zu lauten: 

"Drittes Hauptstück 

Von den Rechten zwischen Eltern und Kindern 

Allgemeine Rech,te und Pflichten 

§ 137. Die Eltern haben für die Erziehung 
ihrer minderjährigen Kinder zu sorgen und über­
haupt ihr Wohl zu fördern. 

Eltern und Kinder haben einander beizustehen, 
die Kinder ihren Eltern, Achtung entgegenzubrin­
gen. 

Die Rechte und Pflichten des Vaters und der 
Mutter sind, soweit in diesem Hauptstück nicht 
anderes bestimmt ist, gleich. 

§ 137 a. Dritte dürfen ,in die elterlichen Rechte 
nur in~oweit eingreifen, als ihnen dies durch die 
Eltern selbst, unmittelbar auf Grund des Ge­
setzes oder durch eine behördliche Verfügung 
gestattet ist. 

Ve'r,mutung derEheLichkeit 

§ 138. Wird ein Kind nach der Eheschließung 
und vor Ablauf des 302. Tages nach Auflösung 
oder Nichtigerklärung der Ehe seiner Mutter 

geboren, so wird vermutet, daß es ehelich ist. 
Diese Vermutung kann nur durch eine gericht­
liche Entscheidung widerlegt werden, mit der 
festgestellt wird, daß das IGnd nicht vom Ehe­
mann der Mutter abstammt. 

Träfe die Vermutung des Abs. 1 auch auf 
einen Mann zu, mit dem die Mutter nach Ein­
gehung, Auflösung oder Nichtigerklärung ihrer 
Ehe eine weitere Ehe geschlossen hat, so gilt sie 
nur für ,diesen Mann. Wird die diesbezügliche 
Abstammung des Kindes mit Erfolg bestritten, 
so gilt die Vermutung mit dem Eintritt der 
Rechtskraft der Entscheidung für den ersten 
Ehemann; frühestens mit diesem Zeitpunkt be­
ginnt für ihn die Frist zur Bestreitung der 
Ehelichkeit. 

Rechtsverhältnisse IZwi5'chen EI­
t'ern und ehelichenKindern 

§ 139. Das eheliche Kind erhält den gemein­
samen Familiennamen der Eltern. Stimmen' die 
Familiennamen 'des Vaters und der Mutter nicht 
überein, so erhält das Kind den letzten gemein­
samen Familiennamen der Eltern, sofern ihn 
ein Elternteil im Zeitpunkt der Geburt des Kin­
des noch führt; sonst oder in Ermangelung eines 
früheren gernelinsamen Familiennamens den 
Familiennamen des Vaters. 

§ 140. Die Eltern haben zur Deckung der ihren 
Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse des 
Kindes unter Berücksichtigung seiner Anlagen, 
Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmög~ 
lichkeiten nach ihren Kräften anteilig beizutra­
gen. 

Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem 
er das Kind betreut, leistet dadurch seinen Bei­
trag. Darüber hinaus hat er zum Unterhalt des 
Kindes beizutragen, soweit der andere Elternteil 
zur vollen Deckung der Bedürfnisse des Kindes 
nicht imstande ist oder mehr leisten müßte, als es 
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semen 
wäre. 

elgenen Lebensverhältnissen angemessen allem derjenige Elternteil berechtigt und ver­
pflichtet, der den Haushalt führt, in . dem das 

Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich in­
soweit, als das Kind eigene Einkünfte hat oder 
unter Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse 
selbsterhaltungsfähig ist. 

§ 141. Soweit die Eltern nach ihren Kräften 
zur Leistung des Unterhalts nicht imstande sind, 
schulden ihn die Großeltern nach den den Lebens­
verhältnissen der Eltern angemessenen Bedürf­
nissen des Kindes. Im übrigen gilt der § 140 sinn­
gemäß; der Unterhaltsanspruch eines Enkels min­
dert sich jedoch auch insoweit, als ihm die Heran­
ziehung des Stammes eigenen Vermögens zumut­
bar ist. Überdies hat ein Großelternteil nur inso­
weit Unterhalt zu leisten, als· er dadurch bei Be­
rücksichtigung seiner sonstigen Sorgepflichten den 
eigenen angemessenen Unterhalt nicht gefährdet. 

§ 142 .. Die Schuld eines Elternteils, dem Kind 
den Unterhalt .zu leisten, geht bis zum \Vert der 
Verlassenschaft auf seine Erben über. In den An­
spruch des Kindes ist alles einzurechnen, was das 
Kind nach dem Erblasser durch eine vertragliche 
oder letztwillige Zuwendung, als gesetzlichen 
Erbteil, als Pflichtteil oder durch eine öffentlich­
rechtliche oder privatrechtliche Leistung erhält. 
Reicht der \Vert der Verlassenschaft nicht aus, um 
dem Kind den geschuldeten Unterhalt ·bis zum 
voraussichtlichen Eintritt der Selbsterhaltungsfä­
higkeit zu sichern, so mindert sich der Anspruch 
des Kindes entsprechend. 

§ 143. Das Kind schuldet seinen Eltern und 
Großeltern unter Berücksichtigung seiner Lebens­
verliältnisse den Unterhalt, soweit der Unter­
haltsberedltigte nicht imstande ist, sich selbst zu 
erhalten, und sofern er seine Unterhaltspflicht 
gegenüber dem Kind nicht gröblich vernachlässigt 
hat. 

Die Unterhaltspflicht der Kinder steht der eines 
Ehegatten, eines. früheren Ehegatten, von Vor­
fahren und von Nachkommen näheren Grades 
des Unterhaltsberechtigten im Rang nach. Meh­
rere Kinder haben den Unterhalt anteilig nach 
ihren Kräften zu leisten. 

Der Unterhaltsanspruch eines Eltern- oder 
Großelternteils mindert sich insoweit, als ihm 
die Heranziehung des Stammes eigenen "Vermö­
gens zumutbar ist. Überdies hat ein Kind nur 
insoweit Unterhalt zu leisten, als es dadurch bei 
Berü<;ksichtigung seiner sonstigen Sorgepflichten 
den eigenen angemessenen Unterhalt nicht ge­
fährdet. 

§ 144. Die Eltern haben das minderjährige 
Kind zu pflegen und zu erziehen, sein Vermögen 
zu verwalten und es zu vertreten; sie sollen bei 
Ausübung dieser Rechte und Erfüllung dieser 
Pflichten einvernehmlich vorgehen. Zur Pflege des 
Kindes ist bei Fehlen eines Einvernehmens vor 

Kind betreut wird. . 

§ 145. Ist ein Elternteil gestorben oder voll 
entmündigt, ist sein Aufenthalt seit mindestens 
sechs Monaten unbekannt, kann die Verbindung 
mit ihm nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
großen Schwierigkeiten hergestellt werden oder 
sind ihm die Pflege und Erziehung ganz entzogen, 
so stehen diese dem anderen Elternteil allein zu. 
Sind beide Eltern in der besc.l,riebenen Weise be­
troffen, so hat das Gericht, nach Anhörung des 
mindestens zehnjährigen Kindes und erforder­
lichenfalls der Bezirksverwaltungsbehörde, unter 
Beac.1.tung des Wohles des Kindes zu entsCL1.ei­
den, ob und welchem Großelternpaar (Groß­
elternteil) die Pflege und Erziehung zustehen sol­
len; hierbei sind die Lebensverhältnisse der Groß­
eltern und deren Eignung zur Pflege und Erzie­
hung des Kindes so zu berücksichtigen, daß das 
W ohI des Kindes bestmäglidl gesichert wird. 

Werden die Pflege und Erziehung nur zum 
Teil entzogen, so gilt insoweit der Abs. 1. 

Auf Antrag des Elternteils, auf den die Pflege 
und Erziehung ganz oder zum Teil übergegangen 
sind, hat das Gericht diesen Übergang festzustel­
len. 

§ 145 a. Bezüglich der Vermögensverwaltung 
und der Vertretung gilt der § 145, soweit darin 
ein Übergang auf den anderen Elternteil vorge­
sehen ist, sinngemäß. Überdies kommen die Ver­
mögensverwaltung und die Vertretung einem 
Elternteil allein zu, wenn der andere nicht voll 
geschäftsfähig ist. 

§ 145 b. Kommen die Vermögens verwaltung 
und die Vertretung keinem Elternteil, au.ch nicht 
in Teilbereichen, zu, so gehen sie auf den Vor­
mund (§ 187) über. Hingegen ist ein Sachwalter 
zu bestellen, soweit in einem Teilbereich die Ver­
mägensverwaltung und die Vertretung weder 
dem Vater noch der Mutter zukommen. -

Soweit die Pflege und Erziehung weder den 
Eltern noch den Großeltern zukommen und es 
erforderlich ist, ist ebenfalls ein, Sachwalter zu 
bestellen. 

§ 145 c. Hat ein Dritter einem minderjährigen 
Kind ein· Vermögen zugewendet und ·einen 
Elternteil von der Verwaltung dieses Vermögens 
ausgeschlossen, so stehen die VerwaItung dieses 
Vermögens und die Vertretung in diesem Bereich 
dem anderen Elternteil allein zu. Hat der Dritte 
beide Eltern von der Verwaltung ausgeschlossen 
oder ist der andere Elternteil in der Weise des 
§ 145 Abs. 1 erster Satz betroffen, so gehen diese 
Befugnisse auf den Vormund, wenn ein solc.l,er zu 
bestellen ist (§ 187), sonst auf einen vom Gericht 
zu bestellenden Sachwalter über. 

Hat der Dritte einen Verwalter für das zuge­
wendete Vermögen bestimmt, so ist dieser, wenn 
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er geeignet ist, vom Gericht für dieses Vermögen 
unter Ausschließung anderer von der Verwaltung 
zum SaChwalter zu bestellen. 

Hat eip Elternteil dem Kind ein Vermögen 
zugewendet und den anderen Elternteil von der 
Verwaltung ausgeschlossen oder einen Verwalter 
für das zugewendete Vermögen bestimmt, so gel-. 
ten die Abs. 1 beziehungsweise 2 sinngemäß. 

§ 146. Die Pflege des minderjährigen Kindes 
umfaßt besonders die Wahrung des körperlichen 
Wohles und der Gesundheit sowie die unmittel­
bare Aufsicht, die Erziehung, besonders die Ent­
fah:ung der körperlichen, geistigen, seelischen und 
sittlichen Kräfte, die Förderung der Anlagen, 
Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmög­
lichkeiten des Kindes sowie dessen Ausbildung in 
Schule und Beruf. 

Das Ausmaß der Pflege und Erziehung richtet 
sich nach den Lebensverhältnissen der Eltern. 

. § 146 a. Das minderjährige Kind hat die An­
'ordnungen der Eltern zu befolgen. Die Eltern 
haben bei ihren Anordnungen und deren Durch­
setzung auf Alter, Entwicklung und Persönlich­
keit des Kindes Bedacht zu nehmen. 

§ 146 b. Soweit die_Pflege und Erziehung es er­
fordern, hat der hierzu berechtigte Elternteil auch 
das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu bestim­
men; Hält sich das Kind woanders auf, so haben 
die Behörden und Organe der öffentlichen Auf­
sicht auf Ersuchen eines berechtigten Elternteils 
bei der Ermittlung des Aufenthalts, notfalls auch 
bei der Zurückholung des Kindes mitzuwirken. 

§ 147. Hat das mündige Kind seine Meinung 
über seine Ausbildung den Eltern erfolglos vor­
getragen, so kann es das Gericht anrufen. Dieses 
hat nach sorgfältiger Abwägung der von den 
Eltern und dem Kind angeführten Gründe die 
zum Wohl. des Kindes angemessenen Verfügungen 
zu treffen. 

§ 148. Stehen einem Elternteil nicht die Pflege 
und Erziehung des minderjährigen Kindes zu, so 
hat er doch das Recht, mit dem Kind persönlich 
zu verkehren. Das Gericht hat auf Antrag, tunlich 
nach Anhörung .des mindestens zehnjährigen 
Kindes und erforderlichenfalls der Bezirksver­
waltungsbehörde, die Ausübung dieses Rechtes in 
einer dem Wohl des Kindes gemäßen Weise zu 
regeln oder nötigenfalls, besonders wenn die Be­
ziehungen des Kindes zu dem Elternteil, bei dem 
es aufwächst, unerträglich gestört würden, ganz 
zu untersagen. 

Die Großeltern haben das Recht, mit dem Kind 
persönlich zu verkehren, soweit dadurch nicht die 
'Ehe oder das Familienleben der Eltern (eines 
Elternteils) oder deren Beziehungen zu dem Kind 
gestört werden; im übrigen gilt der Abs. -I zwei­
ter Satz sinngemäß. 

§ 149. Die Eltern haben das Vermögen eines 
minderjährigen Kindes mit der Sorgfalt ordent­
licher Eltern zu verwalten. Sie haben es in seinem 
Bestand zu erhalten und nach Möglichkeit zu ver­
mehren; Geld ist nach den Vorschriften über die 
Anlegung von Mündelgeld anzulegen. . 

Aus dem Vermögen sind jedenfalls die Kosten 
der Verwaltung einschließlich der für die Erhal­
tung des Vermögens und den ordentlichen Wirt­
schaftsbetrieb nötigen Aufwendungen' und· die 
fälligen Zahlungen zu berichtigen; weiter auch 
die Kosten des Unterhalts, soweit das Kind nach 
den § § 140' und 141 zur Heranziehung seines 
Vermögens verpflichtet' ist oder die Bedürfnisse 
des Kindes nicht in anderer Weise gedeckt sind. 

§ 150. Die Eltern haben über das Vermögen des 
minderjährigen Kindes dem Gericht jährlich 
Rechnung zu legen; über die Erträgnisse jedoch 
nur, soweit sie nicht für den Unterhalt des Kindes 
verwendet worden sind: 

Das Gericht kann die Eltern von der Rech­
nungslegung ganz oder zum Teil befreien, soweit 
keine Bedenken bestehen, daß sie das Vermögen 
des Kindes ordentlich verwalten werden; dies ist 
in .der Regel zu vermuten, wenn sie selbst das 
Vermögen oder dessen überwiegenden Teil dem 
Kind zugewendet haben." 

2. Die überschrift vor dem § 151 wird auf­
gehoben. 

3. Die §§ 154 bis 155 samt der zu diesem ge­
hörenden überschrift haben zu lauten: 

,,§ 154. Jeder Elternteil ist für sich allein be­
rechtigt und verpflichtet, das Kind zu vertreten; 
seine Vertretungshandlung ist selbst dann rechts­
wirksam, wenn der andere Elternteil mit ihr nicht 
einverstanden ist. 
. Vertretungshandlungen und Einwilligungen 

eines Elternteils, die die Knderung des Vor­
namens oder des Familiennamens, den Eintritt in 
eine Kirche oder Religionsgesellschaft und . den 
Austritt aus einer solchen, die übergabe in fremde 
Pflege, den Erwerb einer Staatsangehörigkeit oder 
den Verzicht auf eine solche, die vorzeitige Lösung 
eines Lehr-, Ausbildungs- oder Dienstvertrags und 
die Anerkennung der· Vaterschaft zu einem un­
ehelichen Kind betreffen, bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Zustimmung des anderen 
Elternteils. Dies gilt nicht für die Entgegennahme 
von Willenserklärungen, und Zustellstücken. 

Vertretungshandlungen und Einwilligungen 
eines Elternteils in Vermögensangelegenheiten be­
dürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustim­
mung dtCs anderen Elternteils und der Genehmi­
gung des Gerichtes, sofern die Vermögensangele­
genheit nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbe­
trieb gehört. Unter dieser Voraussetzung gehören 
dazu besonders die Veräußerungoder Belastung 
von Liegenschaften, die Gründung, der Erwerb, 
die Umwandlung, Veräußerung oder Ailflösung 
sowie die Knderung des Gegenstandes eines Un­
ternehmens, der Eintritt in .eine oder die Um-
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wandlung einer Gesellschaft oder Genossenschaft, 
der Verzicht auf ein Erbrecht, die unbedingte An­
nahme oder die Ausschlagung einer Erbschaft, die 
Annahme einer mit Belastungen verbundenen 
Schenkung oder die Ablehnung eines Schenkungs­
anbots, die Anlegung von Geld rriit Ausnahme 
der in den §§ 230 a~ und 230 b geregelten Arten 
sowie die Erhebung einer Klage und alle ver­
fahrensrechtlichen Verfügungen, die den verfah­
rensgegenstand an sich betreffen. Dies gilt nicht 
für die Entgegennahme von Willenserklärungen 
und Zustellstücken. 

§ 154 a. In zivilgerichtlichen Verfahren ist nur 
ein Elternteil allein zur Vertretung des Kindes 
berechtigt; solange sich die Eltern nicht auf den 
anderen Elternteil einigen oder das Gericht nach 
§ 176 diesen oder einen Dritten als Vertreter be­
stimmt, ist Vertreter derjenige Elternteil, der die 
erste Verfahrenshandlung setzt. 

Die nach § 154 erforderliche Zustimmung des 
anderen Elternteils und Genehmigung des Ge­
richtes gelten für das ganze Verfahren. 

Ver m u tu ng cl er U n eh el ie h k e i t 

§ 155. Wird ein Kind nach Ablauf .des 302. Ta~ 
ges nach Auflösung' oder Nichtigerklärung der 
Ehe seiner Mutter geboren, so wird vermutet, 
daß es unehelich ist. Diese Venrtutung kann nur 
durch~ eine gerichtliche Entscheidung widerlegt 
werden, mit der festgestellt wird, daß das Kind 
vom früheren Ehemann der Mutter abstammt." 

4. Die überschrift vor dem §156 hat zulau­
ten: 

"Be·str,eitung der Ehel,ichkeit" 

5. Die überschriften vor den §§ 157, 158 und 
159 werden aufgehoben. 

6. Die §§ 159 a und 159 b samt den dazuge­
hörenden überschriften werden aufgehoben. 

7. Der § 165 hat zu lauten: 
,,§ .165. Das uneheliche Kind erhält den Ge­

schlechtsnamen·der Mutter." 

8. Der § 166 hat zu lauten; 
,,§ 166. Hinsichtlich des Unterhalts sowie der 

Pflege und Erziehung einschließlich des Rechtes 
auf persönlichen Verkehr gelten die §§ 140 bis 
143 und 146 bis 148 auch für das uneheliche 
Kind sowi~ dessen Eltern und Großeltern." 

9. Der § 166 a wird aufgehoben. 

10. Die §§ 169 und 169a werden aufgehoben. 

11. Der § i70 hat zu lauten: 
,,§ 170. Die Pflege und Erziehung eines unehe­

lichen Kindes stehen zunächst der Mutter allein 
zu. Ist ~sie in der Weise des § 145 Abs. 1 erster 
Satz betroffen, so stehen diese Rechte dem Vater, 
dessen Vaterschaft festgestellt ist, zu. Im übrigen 
gilt der § 145." 

12. Die §§ 170 a und 171 werden aufgehoben. 

13. Die §§ 176 bis 178 a haben zu lauten: 

"E n t z i e h u n.g 0 der Ein s c .h r ä n k u n g 
d e re 1 te rl ich e n Re c h t e u n cl P f I i c h-

te n 

§ 176. Gefährden die Eltern oder Großeltern 
durch ihr Verhalten das Wohl des minderjähri­
gen Kindes, so hat das Gericht, von wem immer 
es angerufen wird, erforderlichenfalls nach An'­
hörung der Bezirksverwaltungsbehörde, die zur 
Sicherung des Wohles' des Kindes nötigen Ver~ 
fügungen zu treffen; eine solclie Verfügung kann 
auf Antrag eines Elternteils auch ergehen, wenn 
die Eltern in einer wichtigen Angelegenheit des 
Kindes kein Einvernehmen erzielen. Besonders 
darf das Gericht alle oder einzelne aus den fami­
lienrechtliche~n Beziehungen zwischen Eltern und 
minderjährigen Kindern erfließenden rein per­
sönlichen Rechte und Pflichten (§ 144), auch ge­
setzlich vorgesehene Einwilligungs- und Zustim­
mungsrechte, entziehen. Im Einzelfall hat das Ge­
richt auch eine gesetzlich erforderliche Einwilli­
gung oder Zustimmung eines Elternteils zu er­
setzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für 
die Weigerung vorliegen. 

Die Entziehung der Pflege und Erziehung oder 
der Verwaltung des Vermögens des Kindes 
schließt die Entziehung der gesetzlichen Vertre­
tung in dem jeweiligen Bereich mit ein; die ge­
setzliche Vertretung kann für sich allein entzogen 
werden, wenn der betroffene Elternteil seine 
übrigen Pflichten erfüllt. 

Durch seine Verfügung darf das Geticht die 
elterlichen Rechte nur so weit beschränken, als 
dies zur Sicherung des Wohles des Kindes nötig 
ist. 

§ 177. Ist die Ehe der Eltern eines minder­
jährigen ehelichen Kindes geschieden, aufgehoben 
oder für nichtig erklärt worden oder leben die 
Eltern nicht bloß vorübergehend getrennt, so 
können sie dem Gericht eine Vereinbarung dar­
über unterbreiten, wem von ihnen künftig alle 
aus den familienrechtlichen Beziehungen zwischen 
Eltern und minderjährigen Kindern erfließenden 
rein persönlichen Rechte und Pflichten (§ 144) 
allein zustehen sollen. Das Gericht hat die Verc 
einbarung zu genehmigen, wenn sie dem Wohl. 
des Kindes entspricht. . 

Kommt innerhalb angemessener Frist eine Ver­
einbarung nicht zustande oder entspricht sie nicht 
dem Wohl des Kindes, so hat das Gericht, im 
Fall nicht bloß vorübergehender Trennung der 
Eltern jedoch nur auf Antrag eines Elternteils, 
zu entscheiden, welchem Elternteil die bezeichne­
ten Rechte und Pflichten künftig allein zustehen. 
Das Gericht hat vor dieser Entscheidung das min­
destens zehnjährige Kind und erforderlichenfalls 
die Bezirksverwaltungsbehörde zu hören. 

Wird ein Elternteil, dem die bezeichneten 
Rechte und 'Pflichten allein zustehen, in der Weise 
des § 145 Abs. 1 erster Satz betroffen, so stehen 
diese dem anderen Elternteil zu. 
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M!indestrechte der Eltern 

§ 178. Soweit einem Elternteil die aus den 
familienrechtlichen Beziehungen zwischen Eitern 
und minderjährigen Kindern erfließenden rein 
persönlichen Rechte und Pflichten (§ 144) nicht 
zustehen, hat' er, außer dem Recht auf persön­
lichen Verkehr, das Redlt, von beabsidltigten 
Maßnahmen zu den im § 154 Abs. 2 und 3 ge­
nannten Angelegenheiten vom anderen Eltern­
teil rechtzeitig verständigt zu werden und sich 
hierzu, wie auch zu anderen wichtigen Maßnah­
men, in angemessener Frist zu äußern; dem Vater 
eines unehelichen Kindes steht dieses Recht nur 
bezüglich wichtiger Maßnahmen der Pflege und 
Erziehung und nur dann zu, wenn dir Vater-, 
schaft festgestellt ist. Diese Außerung ist zu be­
rücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte 
Wunsch dem Wohl des Kindes besser entspricht. 

Würde die Ausübung des Außerungsrechts das 
Wohl des Kindes ernstlich gefährden, so hat das 
Gericht es einzuschränken oder zu entziehen. 

B·erücksichti,gung .des Kin d e s-
wo hIs 

§ 178 a. Bei Beurteilung des Kindeswohls sind 
die Persönlichkeit des Kindes und seine Bedürf­
nisse, besonders seine Anlagen, Fähigkeiten, Nei­
gungen und Entwicklungsmöglichkeiten, sowie die 
Lebensverhältnisse der Eltern entsprechend zu be­
rücksichtigen." 

14. Der § 180 hat zu lauten: 

,,§ 180. Der Wahlvater muß das dreißigste, die 
Wahlmutter das achtundzwanzigste Lebensjahr 
vollendet haben. Nehmen Ehegatten gemeinsam 
an oder ist das Wahlkind ein leibliches Kind des 
Ehegatten des Annehmenden, so ist eine Unter­
schreitung dieser Altersgrenze zulässig, wenn 
zwischen dem Annehmenden und dem Wahlkind 
bereits eine dem Verhältnis zwischen leiblichen 
Eltern und Kindern entsprechende Beziehung be­
steht. 

Wahlvater und Wahlmutter müssen mindestens 
ac..1-ttzehn Jahre älter als das Wahlkind sein; eine 
geringfügige Unterschreitung dieses Zeitraums ist 

. uribeachtlich, wenn zwischen dem Annehmenden 
und dem Wahlkind bereits eine dem Verhältnis 
zwischen leiblichen Eltern und Kindern entspre­
chende Beziehung besteht. Ist das Wahlkind ein 
leibliches Kind des Ehegatten des Annehmenden 
oder mit dem Annehmenden verwandt, so ge­
nügt ein Altersunterschied von sechzehn Jahren." 

15. Der Abs. 1 Z. 1 des § 181 hat zu lauten: 

,,1. der Vater des minderjährigen ehelichen 
Wahlkindes ;" 

15. Der Ahs. 1 Z. 1 des § 181 hat zu lauten: 

,,2. der Vater des volljährigen ehelichen Wahl­
kindes ;" 

/ 

17. Der Abs. 1 Z. 4 des § 181 a hat zu lauten: 

,,4. der Vater des uheh(~lichen Wahlkindes, 
wenn die Vatersmaft festgesteilt ist;", 

18. Im Abs. 1 des § 182 a hat die Wortfolge 
"der Versorgung," zu entfallen. 

19. Der Abs. 2 des § 183 hat zu lauten: 

"Nehmen Ehegatten gemeinsam oder nimmt 
ein Ehegatte das leiblime Kind des anderen an 
und stimmen die Familiennamen der Ehegatten 
nidlt überein, so erhält (behält) das Wahlkind 
den Familiennamen des Wahlvaters (Vaters)." 

20. Nach dem § 183 wird folgende Bestim­
mung eingefügt: 

,,§ 183 a. Hat das Wahlkind ein bei Wirksam­
werden der Annahme noch minderjähriges ehe­
liches, uneheliches oder angenommenes Kind und 
führt dieses einen von ihm allein abgeleiteten 
Familiennamen, so geht der vom Wahlkind durch 
die Annahme erworbene Familienname (Ge­
schlechtsname) auf dieses Kind über. 

Leitet dieses Kind aber seinen Familiennamen 
auch von dem Ehegatten oder einem noch leben­
den früheren Ehegatten des Wahlkindes ab, so 
tritt ,der übergang nur ,ein, wenn dieser Ehe­
gatte dem vor der gerichtlichen Bewilligung zu­
gestimmt hat." 

21. Der § 187 hat zu lauten: . 

,,§ 187. Einem Minderjährigen ist ein Vor­
mund zu bestellen, wenn nicht wenigstens einem 
ehelichen Elternteil die beschränkte gesetzliche 
Vertretung zusteht. Inwieweit für Personen, die 
ihre AngeIegen'heiten selbst gehörig zu besorgen 
nicht vermögen, ein Kurator, ein Sachwalter oder 
ein anderer gesetzlicher Vertreter zu bestellen ist, 
wird hesonders bestimmt." 

22. Der § 194 erster Satz hat zu lauten: 

"Zum Vormund darf nicht bestellt werden, wen 
ein Elternteil als gesetzlicher Vertreter von der 
Vormundschaft ausgeschlossen hat, wer mit den 
Eltern des Minderjährigen oder mit ihm selbst in 
Feindschaft gelebt hat oder wer mit dem Minder­
jährigen in einem Rechtsstreit verwickelt ist." 

23. Im § 195 wird der Satzteil "Frauen, mit 
Ausnahme der Mutter und Großmutter, ferner" 
aufgehoben. 

24. Der § 196 hat zu lauten: 

,,§ 196. Zum Vormund ist, wenn er geeignet ist, 
in erster Linie derjenige zu bestellen, den ein 
Elternteil als gesetzlicher Vertreter letztwillig be­
rufen hat. Hat ein Elternteil aber bloß einen 
Verwalter für das Vermögen des MinderjährIgen 
letztwillig berufen, so wird vermutet, daß er ihn 
zum Vormund überhaupt habe berufen wollen; 
sonst ist, sofern nicht der Fall des § 145 c Abs.3 
vorliegt, der berufene Verwalter, wenn er ge-
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eignet ist, nur zum Sachwalter für das Vermögen 1 

zu bestellen~ 

Haben die Eltern letztwillig Unterschiedliches 
verfügt, so ist derjenige zum Vormund bezie­
hungsweise Sachwalter zu bestellen, der besser 
geeignet ist." 

25. Der § 197 wird aufgehoben. 

26. Der Abs. 1 des § 198 hat zu lauten: 

"Ist letztwillig kein oder kein geeigneter Vor­
mund für ein eheliches Kind berufen worden, so 
ist ein Großelternteil zum Vormund zu bestellen, 
wenn er geeignet ist und ihm die Pflege und Er­
ziehung d'es Kindes zustehen, sonst der nächste 
geeignete Verwandte." 

27. Der § 205 erster Halbsatz hat zu lauten: 

"Mit Ausnahme der Eltern und Großeltern 
'muß jeder Vormund mit Handschlag geloben," 

28. Der § 206 samt der dazugehörenden Rand-
schrift hat zu lauten: 

"Ur ku nd e 

§ 206. Jedem Vormund hat das Gericht eine 
Urkunde über seine Bestellung auszufertigen." 

29. Der § 209 samt der dazugehörenden Rand­
schrift hat zu lauten: 

"A'usschließung des Vormundes 
von.d er Ver m ö,ge ,n sv 'e r w a l.t u n g 

§ 209. Hat jemand einem Minderjährigen, der 
unter Vormundschaft steht, ein Vermögen zuge­
wendet und ,den Vormund von der Verwaltung 
dieses Vermögens ausgeschlossen oder einen Ver­
walter für das zugewendete Vermögen bestimmt, 
so gilt der § 145 c, sofern er nicht unmittelbar 
anzuwenden ist, sinngemäß." 

30. Vor dem § 210 wird folgende überschrift 
eingefügt: 

"S tel '1 u n g m e h 'r e r Vor mü n der" 

31. Der § 212 letzter Halbsati hat zu lauten: 

"die Angelobung entfäLlt bei den Eltern und 
Großeltern. " 

32.Der § 216 hat zu lauten: 

,,§ 216. Stehen die Pflege und Erziehung eines 
Minderjährigen nicht den Eltern und Großeltern 
zu, so kommen sie dem Vormund zu; sonst hat 
er nur die Aufsicht darüber. 

Soweit nicht anderes bestimmt ist, hat der 
Vormund in wichtigen, die Person des Kindes be­
treffenden Angelegenheiten die Genehmigung des 
Gerichtes einzuholen. " 

33. Die §§ 218 bis 221 samt den dazugehören­
den Randschriften werden aufgehoben. 

34. Der § 223 hat zu lauten: 

,,§ 223. Gerätschaften werden durch gerichtliche 
Sperre in Verwahrung genommen, wenn es zur 
Sicherstellung notwendig ist. Ein. Verzeichnis des 
Vermögens des Minderjährigen muß stets errich­
tet werden." 

35. Die §§ 225 bis 227 samt den dazugehören­
den Randschriften werden, soweit sie noch gehen, 
aufgehoben. 

36. Der § 228 hat zu lauten: 

,,§ 228. Auf die Vermögensverwaltung durch 
den Vormund sind die Bestimmungen über die 
Verwaltung des Vermögens eines minderjähri­
gen ehelichen Kindes durch seine Eltern anzu­
wenden; außerdem gelten die folgenden Bestim­
mungen." 

37. Der § 230 samt der dazugehörenden Rand~ 
schrift hat zu lauten: 

"d e s Gel des (A nIe gun g von M ü n cl e 1-
, .geld) 

§ 230. Soweit Geld eines Minderjährigen nicht, 
dem Gesetz entsprechend, .für besonder,e Zwecke 
zu verwenden ist, ist es unverzüglich sicher und 
möglichst fruchtbringend durch Spareinlagen, den 
Erwerb von Wertpapieren (Forderungen), die 
Gewährung von Darlehen, den Erwerb von Lie­
genschaften oder in anderer Weise nach den fol­
genden Bestimmungen anzulegen. ' 

Ist es wirtschaftlich zweckmäßig, so ist Mündel­
geld auf mehrere dieser Arten anzulegen." 

38. Nach dem § 230 werden folgende Bestim-
mungen eingefügt: ' 

,,§ 230 a. Spareinlagen bei einer inländischen 
Kreditunternehmung, die zur Entgegennahme 
von Spareinlagen bereChtigt ist, sind zur Anle­
gung von Mündelgeld geeignet, wenn sie auf 
den Namen des Mündels lauten, ausdrücklich die 
Bezeichnung "Mündelgeld" tragen und entweder 
allgemein für die Verbindlichkeiten der Kredit­
unternehmung der Bund oder eines der Länder 
oder für die Verzinsung und Rückzahlung der 
Mündelgeldspareinlagen im besonderen ein von 
der Kreditunternehmung gebildeter, jederzeit mit 
der jeweiligen Höhe solcher Einlagen überein­
stimmender unbelasteter Deckungsstock haftet. 
Dieser Deckungsstock hat ausschließlich in mün­
delsicheren Wertpapieren (§ 230 b), in Hypothe­
karford·erungen mit gesetzgemäßer Sicherheit 
(§ 230 c), in Forderungen, für die der Bund oder 
eines der Länder haftet, oder in Bargeld zu be­
stehen. 

§ 230 b. Der Erwerb folgender' Wertpapiere 
und Forderungen ist zur AIilegung von Mündel­
geld geeignet: 
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1. Teilschuldverschreibungen von Anleihen, für 
deren Verzinsung und Rückzahlung der Bund 
oder eines der Länder ha~tet; 

2. Forderungen, ,die in das Hauptbuch der 
Staatsschuld eingetragen sind; 

3. Pfandbriefe und Kommunalschuldverschrei­
bungender nach den ~esetzlichen Vorschriften zur 
Ausgabe solcher Wertpapiere zugelassenen inlän ... 
dischen Kreditunternehmungen; 

4. von einer inländischen Kredituntemehmung 
ausgegebene Teilschuldverschreibungen, sofern die 
Kreditunternehmung verpflichtet ist, die An­
sprüche aus diesen Teilschuldverschreibungen vor­
zugsweise zu befriedigen und als Sicherheit für 
diese Befriedigung Forderungen der Kreditunter­
nehmting, für die der Bund haftet, Wertpapiere 
oder Forderungen gemäß den Z. 1 bis 3 und 5 
oder· Bargeld zu bestellen, und dies auf den Teil­
schuldverschreibungen ausdrücklich ersichtlich ge­
macht ist; 

5. sonstige Wertpapiere, sofern sie durch be­
sondere gesetzliche Vorschriften zur Anlegung 
von Mündelgeld geeignet erklärt worden sind. 

§ 230 c. Darlehen sind zur Anlegung von Mün­
delgeld geeignet, wenn zu ihrer Sicherstellung an 
einer inländischen Liegenschaft eine Hypothek 
bestellt wird und die Liegenschaft samt ihrem Zu­
behör während der Laufzeit des Darlehens aus­
reichend feuerversichert ist. Liegenschaften, deren 
Wert sich wegen eines darauf befindlichen Ab­
baubetriebs ständig und beträchtlich vermindert, 
sind nicht geeignet. 

Es darf jedoch eine der Land- oder Forstwirt­
sduft gewidmete Liegenschaft nicht· über zwei 
Drittel, eine andere Liegenschaft nicht über die 
Hälfte des gemeinen Wertes beIastet werden. Bei 
Weingärten, Wäldern und anderen Liegenschaften, 
deren Ertrag auf ähnlichen dauernden Anpflan­
zungen beruht, ist die Belastungsgrenze ohne Be­
rücksichtigungdes Wertes ·der Kulturgattung vom 
Grundwert zu errechnen. Ebenso ist bei indu­
striell oder gewerblich genutzten Liegenschaften 
vom bloßen Grundwert auszugehen, doch sind 
von diesem die Kosten der Freimachung der 
Liegenschaft von industriell oder gewerblich ge­
nutzten Baulichkeiten abzuziehen. Die Art (Wid­
mung, Nutzung) der Liegenschaft und die maß­
gebende Belastungsgrenze sind durch einen all­
gemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 
festzusteHen. 

§ 230 d. Der Erwerb inländisdler Liegenschaf~ 
ten ist zur Anlegung von Miindelgeld geeignet, 
wenn sich ihr Wert. nicht wegen eines darauf be­
findlichen Abbaubetriebs ständig und beträchtlich 
vermindert und sie nicht ausschließlidl oder iiber­
wiegend industriellen oder gewerblichen Zwecken 
dienen. . 

Der Kaufpreis darf den gemeinen Wert nicht 
übersteigen. Die Art (Widmung, Nutzung) und 

der gemeine Wert der Liegenschaft sind durch 
einen allgemein beeideten gerichtlichen Sachver­
ständigen festzustellen. 

§ 230 e. Die Anlegung von Mündelgeld in . an­
derer Weise als nach den vorstehenden Bestim­
mungen hat das Gericht, im Fall des Erwerbes 
von Wertpapieren jedenfalls nach Anhörung eines' 
Sachverständigen für das Bötsen- oder Bank­
wesen, zu genehmigen, wenn sie nach den Ver­
hältnissen des Einzelfalles den Grundsätzen einer 
wirtschaftlichen Vermögensverwaltung entsrricht. 

Unter diesen Voraussetzungen kommen für die 
Artlegung besonders in Betracht· 

1'. Wertpapiere, die im § 230 b nicht genannt 
sind,.sofern dafür vorgesor,gt ist, daß die Verwal­
tung der Wertpapiere einschließlich eines Ver­
kaufes, falls er durch die Marktlage geboten sein 
sollte, sachkundig vorgenommen wird; 

2. Liegenschaften, die nicht geeignet im Sinn. 
des § 230d sind, sofern ihr Erwerb dem Mündel 
mit Beziehung auf die gegenwärtige oder künf­
tige Berufsausübungoder sonst zum klaren Vor­
teil gereichen würde; der Kaufpreis darf auch 
hier den geme,inen Wert nicht übersteigen." 

39. Der § 231 erster Satz hat zu lauten: 

"Das übrige bewegliche Vermögen, das weder 
zum Gebrauch des Minderjährigen noch zum 
Andenken der Familie oder nach Anordnung 
der Eltern aufzubewahren ist noch auf eine an­
dere Art vorteilhaft verwendet werden kann, 
muß .. im allgemeinen öffentlich feilgeboten wer­
den." 

40. Der § 233 samt der dazugehörenden Rand­
schrift wird aufgehoben. 

41. Der § 235 samt der dazugehörenden Rand­
schrift wird aufgehoben. 

42. Der § 238 hatzu lauten: 

,,§ 238. Auf die Rechnungslegung des Vor­
mundes sind die Bestimmungen über die Rech­
nungslegung der Eltern eines minderjährigen 
Kindes anzuwenden." 

43. Die §§ 239 bis 243 samt den dazugehören-
den Randschriften werden aufgehoben. . 

44. Der § 245 hat zu lauten: 

"Vertretung 

§ 245. Vertreter eines unter Vormundschaft 
stehenden Minderjährigen ist, soweit dieser nicht 
durch einen besonderen Sachwalter vertreten 
wird, der Vormund. Soweit nicht anderes be­
stimmt ist, bedar.f er zur Vertretung: i.nden 
Angelegenheiten des§ 154 Abs.2 und 3 der 
Genehmigung des Gerichtes. Der § 154 a Abs. 2 
gilt sinngemäß;" 

587 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)24 von 31

www.parlament.gv.at



587 der Beilagen 25 

45. Der § 247 wird aufgehoben. 

46. Der § 250 samt derdazugehörenden Rand­
schrift hat zu lauten: 

"b) durch die Wiedereinsetzung der 
Eltern in ihre Befugnisse 

§ 250. Die Vormundschaft endet auch, wenn 
den Eltern die gesetzliche Vertretung des Min­
derjährigen entzogen und für diesen ein Vor­
mund bestellt worden ist, das Gericht aber nun­
mehr die Eltern wieder in ,ihre Rechte und 
Pflichten einsetzt." 

47. Der § 259 samt der dazugehörenden Rand­
schrift wird aufgehoben. 

48. Der § 269 samt der clazugehörenden Rand­
schrift hat zu lauten: 

,,11. Von der Kuratel 

§ 269.' Demjenigen, der seine oder einzelne 
seiner Angelegenheiten gehörig zu besorgen nicht 
vermag, ist, soweit er nicht durch einen Eltern­
teil oder Vormund gesetzlich vertreten ist oder 
vertreten wer·den kann, ein Kurator oder Sach­
walter zu bestellen." 

49. Der § 270 wird aufgehoben. 

50. Der § 273 samt ,den dazugehörenden Rand­
schriften wird, soweit er noch gilt, aufgehoben. 

51. Der § 670 hat zu lauten: 

,,§ 670. Vermacht der Erblasser einer dr,itten 
Person ein unbestimmtes Heiratsgut, so versteht 
man darunter, ohne Rücksicht auf ihr eigenes 
Vermögen, ein solches Heiratsgut, das die Eltern 
dieser Person zu geben schuldig wären, wenn sie 
ein ihren Lebensverhältnissen entsprechendes 
durchschnittliches Vermögen hätten." 

52. Im § 792 haben die Worte "und Versor­
gung" jeweils zu entfallen. 

53. Der § 1034 zweiter und dritter Satz als 
zweiter Satz hat zu lauten: 
"Das Recht der Eltern, ihre minderjährigen ehe­
lichen Kinder zu vertreten, wird unmittelbar 
durch das Gesetz eingerä'umt." 

54. Der § 1219 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Ist aber die Braut noch minderjährig, so muß 
der Vertrag von ihrem gesetzlichen Vertreter 
geschlossen werden." 

55. Im § 1220 haben die Worte "und die Ver­
sorgung" und der Klammerausdruck ,,(§§ 141, 
143, 166, 166 a)" zu entfallen. 

56. Im § 1458 erster Satz sind die Worte 
"eines Vaters" durch d,ie Worte ",der Eltern" zu 
ersetzen. 

ARTIKEL 11 

Änderungen des Gesetzes zur Vereinheitlichung 
des Rechts der Eheschließung und der Ehe­

scheidung 

Das Gesetz vom 6. Juli 1938, deutsches RGB!. I 
S. 807, zur Vereinheitlichung des Rechts der 
Eheschließung und der Ehescheidung, zuletzt ge­
ändert durch das Bundesgesetz BGB!. Nr. 331/ 
1976, wird wie folgt geändert: 

1. Die überschrift des § 3 hat zu lauten: 

"E ,i n will i g .u n g cl e s g e s 'e t z 1 ich e n 
Ver t r e t e r s u n .cl. des Erz i e h u n g s­

berechtigten" 

2. Die Abs. 2 und 3 des § 3 hahen zu lauten: 

,,(2) Außerdem bedarf er der Einwilligung 
desjenigen, dem seine Pflege und Erziehung zu­
stehen. 

(3) Werden die nach den A:bs. 1 und 2 er­
forderlichen Einwilligungen verweigert, so hat 
das Gericht sie auf Antrag des Verlobten, der 
ihrer bedarf, zu ersetzen, wenn keine gerecht­
fertigten Gründe für die Weigerung vorliegen." 

3. Die §§ 29 und 30 samt der überschrift des 
§ 29 werden aufgehoben. 

4. Der § 103 wird aufgehoben: 

ARTIKELIII 

Änderung der Verordnung zur Durchführung 
und Ergänzung des Gesetzes zur Vereinheit­
lichung des Rechts der Eheschließung und der 

Ehescheidung 

Der Abs. 2 des § 86 der Verordnung vom 
27. Juli 1938, deutsches RGBI. I S. 923, zur 
Durchführung und Ergänzung des Gesetzes zur 
Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung 
und der Ehescheidung, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 331/1976, wird 
aufgehoben. 

ARTIKEL IV 

Änderungen des Gesetzes über die religiöse 
Kindererziehung 

Das Gesetz vom 15. Juli 1921, deutsches 
RGB!. S. 939, über die religiöse Kindererzie­
hung in der Fassung der Verordnung deutsches 
RGBI. 1939 I S. 384 wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 treten an die Stelle der Worte 
"soweit ihnen das Recht und die Pflicht zu'steht, 
für die Person des Kindes zu sorgen" die Worte 
"soweit ihnen die Pflege und Erziehung zu­
stehen". 

2. Im Abs. 1 des § 2 treten an die Stelle der 
Worte "über das Recht und die Pflicht, für die 
Person des Kindes zu sorgen" die Worte "über 
die Pflege und Erziehung". 
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3. Im Abs. 3 des § 2 treten an die Stelle der 
Worte "ein Mißbrauch im Sinne des § 178" 
die Worte "ein Fall des § 176". 

4. Im Abs. 1 des § 3 treten an die Stelle der 
Worte "das Recht und die Pflicht, für die Person 
des Kindes zu sorgen," die Worte "die Pflege 
und Erziehung" und an die Stelle der An­
führung des § 178 die Anführung des § 176. 

5. Im Abs. 2 des § 3 treten an die Stelle der 
Worte "die Sorge für die Person" die Worte 
"die Pflege und Erziehung". 

6. Im § 7 tritt an die Stelle der Anführung 
des § 178 die Anführung der §§ 176 ~und 177. 

ARTIKEL V 

Änderungen der Entmündigungsordnung 

Die Entmündigungsordnung vom 28. Juni 
1916, RGBL Nr. 207, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL Nr. 91/1976, wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 3 wird, unter gleichzeitiger Bezeich­
nung des bisherigen Wortlauts als Abs. 1, fol­
gende Bestimmung als zweiter Absatz angefügt: 

zustatten kommt, kann der Antrag von einem 
Verwandten oder Verschwägerten nur gestellt 
werden, wenn er zugleich gesetzlicher Vertreter 
ist. " 

ARTIKEL VI 

Änderungen des Jugendwohlfahrtsgesetzes 

Das Jugendwohlfahrtsgesetz vom 9. April 1954, 
BGBL Nr. 99, zuletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGBL Nr. 422/1974, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Z. 2 des § 8 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,2. solange vom Gericht nach den §§ 50 und 52 
StGB oder nach den §§ 17 und 21 JGG 1961 
Bewährungshilfe angeordnet ist;" 

2. Die Z. 2 des § 18 wird aufgehoben. 

3. In der Z. 6 des § 18 ist die Anführung 
,,216 zweiter Halbsatz" durch die Anführung 
,,216 Ahs. 2" zu ersetzen. 

4. Der § 22 hat zu lauten: 

,,§ 22. (1) Abgesehen von den Fällen des § 21, 
kann das Vormundschaftsgericht die Bezirksver­
waltungsbehörde mit ihrer Zustimmung zum 
Mitvormund oder Kurator (Sachwalter) emes. 
Minderjährigen bestellen. 

(2) Der Zustimmung zu ihrer Bestellung als 
besonderer Sachwalter eines minderjährigen ehe­
lichen Kindes zur Durchsetzung dessen Unter-

2. Der § 5 hat zu lauten: haltsanspruchs bedarf es nicht, wenn die Eltern 
,,§ 5. Die Verwaltung des Vermögens eines dauernd getrennt leben oder die Ehe der Eltern 

Entmündigten ist nach den Bestimmungen über geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt 
die Vermög(!nsverwaltung durch den Vormund worden und das Einschreit-en der Bezirksverwal­
zu führen." . . tungsbehörde wegen der Schwierigkeit der 

,,(2) Wird ein minderjähriges eheliches Kind 
voll entmündigt, so bleiben bis zum Eintritt 
seiner Volljährigkeit die aus den familienrecht­
lichen Beziehungen zwischen Eltern und min­
derjährigen Kindern erfließenden rein persön­
lichen Rechte und Pflichten der Eltern (§ 144 
ABGB) unberührt; gleiches gilt sinngemäß, wenn 
ein Elternteil eines minderjährigen unehelichen 
Kindes zu dessen Vormund bestellt ist." 

3. In den Abs. 1 und 2 des § 6 entfällt jeweils 
die Anführung des § 176 ABGB. 

4. Der § 7 hat z~ lauten: 

,,§ 7. (1) Das Pflegschaftsgericht ist bei der 
Auswahl des Kurators oder Beistandes eines Ent­
mündigten durch die sonst bestehenden Vor­
zugsrechte (§ 281 ABGB) nicht beschränkt. 

(2) Ist ein minderjähriges Kind voll entmün­
digt worden, so ist nach Eintritt seiner Volljäh­
rigkeit ein Elternteil, dem bisher die gesetzliche 
Vertretung zugestanden hat, zum Kurator zu 
bestellen, -wenn das Wohl des Entmündigten nicht 
die Bestellung eines anderen Kurators erfordert." 

5. Der Abs. 4 des§ 26 hat zu lauten: 

,,(4) Gegenjemanden, dem die gesetzliche Ver­
tretung durch einen Elternteil oder Vormund 

Rechtsverfolgung zur Wahrung des Kindeswohls 
notwendig ist. Der Zustimmung der Bezirksver­
waltungsbehörde bedarf es gleichfalls nicht, wenn 
sie zum besonderen Sachwalter eines minder­
jährigen unehelichen Kindes für die Feststellung 
der Vaterschaft und zur Durchsetzung des Unter­
haltsanspruches bestellt wird (§ 198 Abs. 3 
ABGB). 

(3) Der § 18 Z. 1, 3 und 4 gilt für die Bezirks­
verwaltungsbehörde als Kurator (Sachwalter) 
sinngemäß." 

5. Der § 24 hat zu lauten: 

,,§ 24. Ln den im allgemeinen hürgerLichen Ge­
setzbuch vorgesehenen Fällen der Anhörung der 
Bezirksverwaltungsbehörde ist diejenige Bezirks­
verwaltungsbehörde zuständig, in deren Spren­
gel der Minderjährige seinen Aufenthalt hat." 
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ARTIKEL VII ' 

Änderungen des Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streit­

sachen 

Das Gesetz über das gerichtliche Verfahren in 
Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen vom 
9. August 1854, RGBL Nr. 208, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 91/1976, wird 
wie folgt geändert: 

1. Im Abs. 1 des § 12 entfällt die Anführung 
des§191. 

2. Im Abs. 2 Z. 8 des § 39 werden die Worte 
'" und wen die überlebende Witwe zum Mit­
vormunde vorzuschlagen gedenke" aufgehoben. 

3. Der § 51 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Die Todfallsaufnahme darf nur bei minder­
jährigen ehelichen Kindern, die zur Zeit ihres 
Todes durch einen Elternteil gesetzlich vertreten 
waren und kein Vermögen besessen haben, 
unterbleiben, wenn kein Beteiligter die Todfalls­
aufnahme verlangt." 

4. Dem § 185 wird folgender dritter Absatz 
angefügt: 

"Erfordert das Wohl eines Minderjährigen 
oder Pflegebefohlenen die dringende Erledigung 
eines Antra,gs, so kann das Gericht einen Be­
teiligten unter Setzung einer angemessenen Frist 
zur Äußerung auffordern und im Fall der Nicht­
äußerung annehmen, daß der Beteiligte dem 
Antrag keine Einweri'dungen entgegensetzt. Die 
Aufforderung hat den Hinweis auf diese Rechts­
folge zu enthalten und ist nach den Bestimmun­
gen für die Zustellung von Klagen zuzustellen. 
Gegen eine solche Aufforderung ist ein Rechts­
mittel unzulässig." 

5. Nach dem § 185 wird folgende Bestimmung 
eingefügt: 

"H i I f ein U n t e r haI t s s ach e n 

§ 186. Werden die Unterhaltsleistungen an 
einen Minderjährigen oder Pflegebefohlenen 
nicht, nicht ganz oder nicht rechtzeitig erbracht, 
so hat das Gericht den gesetzlichen Vertreter des 
Unterhaltsberechtigten bei der Hereinbringung 
des Unterhaltsanspruchs, soweit es erforderlich 
ist, anzuleiten und ihm behilflich zu sein. Die 
Träger der Sozialversicherung und die Arbeit­
geber des Unterhaltspflichtigen haben dem Ge­
richt in der im § 3 Abs. 5 und 6 JWG bezeic.1-t­
neten Weise Hilfe zu leisten." 

6. Der § 193 hat zu lauten: 

,,§ 193. Sofern Geld eines Mündels anzulegen 
ist, hat da:s Gericht die Einhaltung der gesetz­
lichen Vorschriften (§§ 230 bis 230 e ABGB) 
durch den Vormund oder Sachwalter zu über-

wachen. überhaupt hat das Gericht, wenn es da­
von Kenntnis erlangt, daß das Wohl eines Min­
derjährigen bezüglich der Anlegung seines Gel­
des gefährdet ist, die gesetzgemäße Anlegung 
durch entsprechende Aufträge an den gesetz­
lichen Vertreter sicherzustellen. 

In diesen Fällen hat der gesetzliche Vertreter 
dem Gericht die Anlegung des Mündelgeldes un­
verzüglich nachzuweisen. überdies hat das Ge­
richt, soweit nicht anderes bestimmt ist, die zur 
Sicherung des Mündelvermögens erforderlichen 
Verfügungen zu treffen. Im allgemeinen ist da~ 
angelegte Vermögen durch die Anordnung zu 
sichern, daß darüber nur mit gerichtlicher Ge­
nehmigung verfügt werden darf (Sperre) oder 
die dieses Vermögen betreffenden Urkunden ge­
richtlich zu verwahren sind." 

7. Die §§ 194 bis 198 werden aufgehoben. 

8. Der § 200 und der Abs. 1 des § 201 wer­
den aufgehoben. 

9. Im Abs. 2 des § 202 ist die ,Anführung 
"im§ 194" durch die Anführung "in den 
§§ 230 a und 230 b ABGB" zu ersetzen. 

10. Der § 203 wird aufgehoben. 

11. Der § 207 wird aufgehoben. 

ARTIKEL VIII 

Änderungen der Jurisdiktionsnorm 

Die Jurisdiktionsnorm vom L August 1895, 
RGBL Nr. 111, zuletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGBL Nt. 91/1976, wird wie folgt ge­
ändert: 

1. Der § 71 hat zu lauten: 

,,§ 71. Ein minderjähriges Kind teilt den all­
gemeinen Gerichtsstand seines gesetzlichen Ver­
treters. Sind beide Eltern (Wahleltern) gesetzliche 
Vertreter, so teilt es deren gemeinsamen allge­
meinen Gerichts'stand, haben sie keinen solchen, 
den allgemeinen Gerichtsstand des Elternteils 
(Wahlelternteils), dessen Haushalt es zugehört." 

2. Die §§ 72 und 73 werden aufgehoben. 

3. Der Abs. 2 des § 103 hat zu lauten: 

"Bestehen am Sitz einer zur Vertretung eines 
Minderjährigen berufenen Bezirksverwaltungs­
behörde oder einer zur Anstalts- oder Vereins­
vor~undschaft berufenen Stelle mehrere Be­
zirksgerichte, so ist für Klagen, die von der be­
treffenden Stelle in Vertretung' des Minderjäh­
rigen bei einem Bezirksgericht erhoben werden, 
auch das Bezirksgericht zuständig, in dessen 
Sprengel die die Vertretung besorgende Stelle 
ihren Sitz hat." 
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4. Der Ahs. 1 zweiter Satz des § 109 hat zu lau­
ten: 
"Zur Bestellung des Vormundes oder des Ku­
rators für einen Inländer, der im Inland keinen 
allgemeinen Gerichtsstand hat, ist das Bezirks­
gericht zuständig, in dessen Sprengel der Min­
derjährige oder Pflegebefohlene seinen Aufenthalt 
im Inland hat; mangels eines solchen das Bezirks­
gericht Innere Stadt Wien." 

5. Der Abs. 2 des· § 109 wird aufgehoben. 

6. Der § 109 a hat zu lauten: 

,,§ 109 a. Zur Besorgung der dem Vormund­
schafts- oder Pflegschaftsgericht obliegenden Ge­
schäfte (§ 109) ist auch das Gericht des gewöhn­
lichen Aufenthalts des Minderjährigen oder 
Pflegebefohlenen, mangels eines solchen das Ge­
richt des Aufenthalts berufen. wenn 

1. das nach § 109 zuständige Gericht nicht 
bekannt ist oder nur mit unverhältnismäßigen 
Schwierigkeiten oder nicht mehr rechtzeitig er­
mittelt oder 

2. die Entscheidung oder Verfügung des nach 
§ 109 zuständigen Gerichtes nicht rechtzeitig 
eingeholt werden könnte. 

Das Gericht, das nach Abs. 1 als Vormund­
schafts- oder Pflegschaftsgericht eingeschritten ist, 
hat die Besorgung der weiteren vormundschafts­
oder pflegschaftsgerichtlichen Geschäfte dem an 
sich zuständigen Vormundschafts- oder Pfleg­
schaftsgericht abzutreten, ,es sei denn, daß ihm von 
diesem die Zuständigkeit oder die Besorgung 
einzelner Geschäfte nach § 111 übertragen wird." 

ARTIKEL IX 

Knderung der Zivilprozeßordnung 

Der § 2 der Zivilprozeßordnung vom 1. August 
1895, RGBI. Nr. 113, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 91/1976, hat zu lauten: 

,,§ 2. Ein mündiger Minderjähriger bedarf in 
Rechtsstreitigkeiten uber Gegenstände, in denen 
er nach dem bürgerlichen Recht geschäftsfähig ist, 
nicht d,er Mitwirkung seines gesetzlichen Ver­
treters." 

ARTIKEL X 

Knderung des Gesetzes betreffend das Baurecht 
Im § 7 des Gesetzes vom 26. April 1912, 

RGBI. Nr.86, betreffend das Baurecht, hat die 
Anführung ,,§ 230 und" zu entfallen. 

ARTIKEL XI 

Knderungen des Unterhaltsvorschußgesetzes 

Das Unterhaltsvorschußgesetz vom 20. Mai 
1976, BGBl. Nr. 250, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 26 werden die Worte "oder den sonst 
Unterhaltspflichtigen" aufgehoben. 

2. Der § 28 wird aufgehoben. 

3. Der letzte Satz des § 31 Abs. 1 wird auf­
gehoben. 

.AR TIKEL XII 

Knderung der Strafprozeßordnung 

Der Abs. 2 des § 39 der Strafprozeßordnung 
1975, BGBl. Nr. 631, hat zu lauten: 

,,(2) Für einen Minderjährigen oder Pflege­
befohlenen kann, selbst gegen dessen Willen, auch 
der gesetzliche Vertreter einen Verteidiger be­
stellen." 

ARTIKEL XIII 

Knderung des Jugendgerichtsgesetzes 1961 

Im Abs. 1 des § 2 des Jugendgerichtsgesetzes 
1961, BGBl. Nr. 278, zuletzt geändert durch das 
Jugendstrafrechtsanpassungsgesetz, BGBI. Nr. 425/ 
1974, tritt an die StelLe der Anführung ,,§§ 171, 
177, 178, 178 a" die Anführung ,,§§ 176, 177". 

ARTIKEL XIV 

Knderungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965 

Das Staatsbürgerschaftgesetz 1965, BGBI. 
Nr. 250, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 703/1974, wird wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 2 dritter Satz des § 27 hat zu lau­
ten: . 
"Ist jemand anderer als die Eltern oder die 
Wahleltern gesetzlicher Vertreter, so tritt der Ver­
lust der Staatsbürgerschaft überdies nur ··dann . 
ein, wenn das Vormundschafts- oder Pflegschafts­
gericht die Willenserklärung (Zustimmung) des 
gesetzlichen Vertreters vor dem Erwerb der 
fremden Staatsangehörigkeit genehmigt hat." 

2. Der Abs. 3 dritter Satz des § 28 hat zu lau­
ten: 
"Ist jemand anderer als die Eltern oder die 
Wahleltern gesetzlicher Vertreter, so bedarf der 
Antrag oder die Zustimmung der Genehmigung 
des Vormundschafts- oder Pflegschaftsgerichts. " 

ARTIKEL XV 

Knderung der Nationalrats-Wahlordnung 1971 
Die Z.2 des § 24 der Nationalrats-Wahlord­

nung 1971, BGBl. Nr. 391/1970, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGB!. Nr. 280/1973, 
hat zu lauten: 

,,2. Personen, denen durCh eine gerichtliche 
Entscheidung nach § 176 ABGB wegen gänzlicher 
Vernachlässigung der Pflege und Erziehung des 
Kindes alle aus den familienrechtlichen Bezie-
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hungen zwischen Eltern und minderjährig,en Kin­
dern erfließenden rein persönlichen Rechte und 
Pflichten entzogen sind." 

ARTIKEL XVI 

Änderung des Gerichts- und Justizverwaltungs­
gebührengesetzes 1962 

Das Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren­
gesetz 1962, BGBL Nr. 289, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 422/1974, 
wird wie folgt g,eändert: 

Die lit. d der Anmerkung 2 zUr Tarifpost 8 
hat zu lauten: 

"d) Eingaben nach den §§ 176 bis 178 ABGB 
und Eingaben, die auf pflichtwidriges Ver­
halten von Vormündern, Kuratoren, be­
sonderen Sachwaltern, Beiständen, vor­
läufigen Beiständen und Pflegeeltern hin­
weisen, sowie die Stellungnahme der Be­
troffenen zu diesen Eingaben;" 

ARTIKEL XVII 

Bestimmun~en über den Deckungsstock 

§ 1. Eine Kreditunternehmung, die einen 
Deckungsstock im Sinn des § 230 a ABGB bildet, 
hat die zum Deckungsstock gehörenden Werte in 
ein besonderes, laufend zu führendes Verzeichnis 
(Deckungsregister) einzutragen; Bargeld ist außer­
dem abgesondert zu verwahren. 

§ 2. (1) Der Deckungsstock im Sinn des § 230 a 
ABGB ist, ausgenommen zugunsten der Ansprü­
che aus Mündelgeldspareinla~en, der Exekution 
entzogen. 

(2) Die Ansprüche aus Mündelgeldspareinlagen 
werden durch die Eröffnung des Ausgleichsver­
fahrens und den Ausgleich nicht berührt (§§ 11, 
46 Abs. 1 der Ausgleichsordnung). 

(3) Im Konkurs bildet der Deckungsstock eine 
Sonderrnasse zugunsten der Anspruche aus Mün­
delgeldspareinlagen . (§§ 11, 48 der Konkursord­
nung). Reicht der Deckungsstock zur Berich­
tigung der Ansprüche aus Mündelgeldsparein­
lagen nicht aus, so sind diese Ansprüche ver­
hältnismäßig zu befriedigen. 

§ 3. (1) Das zur Prüfung des Jahresabschlusses 
gesetzlich berufene Prüfungsorgan der Kredit­
unternehmung hat bei dieser Prüfung die Ein­
haltung des § 230 a ABGB, dieses Artikels und 
der gemäß Abs. 2 zu erlassenden Verordnung 
durch die Kreditunternehmung zu prüfen.Hier­
bei hat es besonders auf die ordnungsgemäße 
Verwaltung des Deckungsstocks zu achten. Das 
Prüfungsorgan hat dem Bundesministerium für 
Finanzen das Ergebnis der Prüfung zu berich­
ten. 

(2) . Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt; nach Einholung einer Äußerung des 
Bundesministlers für Justiz (§ 5 Ahs. 3 erster 
Satz des Bundesministeriengesetzes 1973) und 
nach Anhörung der Fachverbände der Kredit­
unternehmungen durch Verordnung 

1. den Kreditunternehmungen, die Sparein­
lagen zur Anlegung von Mündelgeld uilter Bil­
dung eines Deckungsstocks entgegennehmen, die 
nähere Form der Hereinnahme von Mündelgeld­
spareinlagen, der Bildung des Deckungsstocks, 
besonders auch hinsichtlich seiner Absonderung 
vom übrigen V,ermögen, und der Beendigung 
dieser Vorsorge bei Eintritt der vollen Hand­
lungsfähigkeit sowie die Termine, die Form und . 
die Gliederung der von den Kreditunternehmun­
gen zu erbringenden Ausweise, 

2. den Kreditunternehmungen, die Spar­
einlagen zur Anlegung von Mündelgeld ohne 
Bildung eines Deckungsstocks entgegennehmen, 
die' nähere Form der Hereinnahme von Mündel­
geldspareinlagen sowie die T'ermine und die Form 
der Ausweisung hereingenommener Mündelgeld­
spareinlagen und 

3. den Prüfungsorganen (Abs. 1) die Termine 
und die nähere Form der zu. erstattenden Be­
richte vorzuschreiben. 

(3) Das Prüfungsorgan (Abs. 1) hat Anspruch 
auf angemessene Entlohnung für seine Tätigkeit 
und auf Ersatz der notwendigen Barauslagen 
durch die Kreditunternehmung. Diese Ansprüche 
werden vom Bundesminister für Finanzen be­
stimmt. 

§ 4. (1) Wer den Pflichten der Kreditunter­
nehmungen und derPrüfungsorgane nach § 230 a 
ABGB, diesem Artikel und der gemäß §. 3 Abs. 2 
zu erlassenden Verordnung zuwiderhandelt, be­
geht eine Verwaltungsübertretung und ist vom 
Bundesminister für Finanzen mit einer Geldstrafe 
bis zu 100000 S, im Fall der Uneinbringlichkeit 
mit einer Arreststrafe bis zu drei Monaten 
zu bestrafen. 

(2) Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 

ARTIKEL XVIII 

Schluß- und übergangsbestimmungen 

§ 1.(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jän­
ner 1978 in Kraft. 

(2) Eine im Art. XVII § 3 Abs. 2 vorgesehene 
Verordnung kann bereits von dem der Kund­
machung folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
darf frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

§ 2. Ist ein Kind vor dem Inkrafttreten dieses . 
Bundesgesetzes geboren und die Ehe, aus der es 
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stammt, nach den §§ 23 und 29 des Ehegesetzes 
für nichtig erklärt oder die Unehelichkeit des 
Kindes festgestellt worden, so ist seine Unehelich­
keit nach den bisherigen Gesetzen zu beurteilen. 

§ 3. Ist ein minderjähriges eheliches Kind nach 
Scheidung, Aufhebung oderNichtigerklärung der 
Ehe oder bei nicht bloß vorübergehender Tren­
nung seiner Eltern auf Grund einer gerichtlich 
genehmigten Vereinbarung seiner Eltern oder 
einer gerichtlichen Entscheidung einem Elternteil 
überlassen worden, so gilt dies mit dem Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes als Zuteilung der 
elterlichen Rechte und Pflichten im Sinn des 
§ 177 ABGB in der Fassung dieses Bundesgesetzes 
an einen Elternteil allein. 

§ 4. (1) Ist die väterliche Gewalt nach § 176 
ABGB in der bisherigen Fassung außer Wirksam­
keit getreten, so gelten für die aus den familien­
rechtlichen Bez·iehungen zwischen Eltern und 
minderjährigen Kindern erfließenden rein per­
sönlichen Rechte und Pflichten mit dem Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes dessen Bestimmun­
gen. 

(2) Eine gerichtliche Verfügung nach den 
§§ 171, 177 und 178 ABGB in der bisherigen 
Fassung gilt als Verfügung nach § 176 ABGB in 
der Fassung dieses Bundesgesetzes. 

§ 5.(1) Ist für ein minderjähriges eheliches 
Kind vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
ein Vormund bestellt worden, so erlischt dessen 
Amt mit diesem Zeitpunkt, wenn nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ein Vor­
mund nicht zu bestellen wäre. 

(2) Bestehen über das Erlöschen der Vormund­
schaft nach Abs. 1 Streitigkeiten oder würde das 
Erlöschen der Vormundschaft nach Abs. 1 dem 
Wohl des Kindes nicht entsprechen, so hat das 
Gericht nach den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes zu entscheiden. 

§ 6. Ist vor dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes Mündelgeld in einer Spareinlage bei einer 
inländischen Kreditunternehmung angelegt wor­
den, so ist auch diese Spareinlage durch einen 
nach § 230 a ABGB in der Fassung dieses Bun­
desgesetzes Zu bildenden Deckungsstock zu 
sichern, sofern für die Verbindlichkeiten der 
Kreditunternehmung nicht der Bund oder eines 
der Länder haftet. Bildet die Kreditunterneh­
mung nicht innerhalb eines Jahres nach dem 
Inkrafttrecen dieses Bundesgesetzes den Deckungs­
stock, so hat der gesetzliche Vertreter das bei die­
ser Kreditunternehmung liegende Mündelgeld, 
entsprechend den Vorschriften dieses Bundes­
gesetzes, anzulegen. 

§ 7. Folgende Vorschriften werden aufgehoben: 

1. das Gesetz vom 15. September 1909, RGBl. 
Nr. 198, betreffend die Einlagen von Mündel­
und Kurandengeldern bei Sparkassen und bei 
dem k. k. Postsparkassenamte, soweit es noch 
gilt; 

2. die Verordnung vom 2. Dezember 1909, 
RGBI. Nr. 199, betreffend die Einlagen von 
Münd el- und Kurandengeldern bei dem Post­
sparkassenamte, soweit sie noch gilt; 

3. die Verordnung vom 11. August 1914,' 
RGBL Nr. 209, über die Zuständigkeit des Ge­
richtes des Aufenthaltes zur Besorgung von vor­
mundschafts- oder kuratelshehördlichen Geschäf­
ten; 

4. die Verordnung vom 12. Feber 1923, 
BGBL Nr. 88, über die Zutändigkeit von Be­
zirksgerichten in Wien für Klagen der Berufs­
vormundschaften in österreich; 

5. die Verordnung vom 7. Mai 1940, deutsches 
sches RGBl. I S. 756, über die Mündelsicherheit 
der Pfandbriefe und verwandten Schuldverschrei­
bungen; 

6. die Verordnung vom 29. Oktober 1940, 
deutsches RGBl. I S. 1456, über die Anlegung 
von Mündelgeld in den Reichsgauen der Ostmark 
und im Reichsgau Sudetenland; 

7. die Verordnung vom 18. März 1941, deut­
sches RGBL I S. 156, über die Mündelsicherheit 
der Schiffspfandbriefe. 

§ 8. Unberührt bleiben 

1. die Z. 7 des § 18 des JugendwohLfahrts­
gesetzes, BGBL Nr. 99/1954, 

2. der § 12 des Anerbengesetzes, BGBL 
Nr.106/1958, 

3. der § 21 des Gesetzes vom 12. Juni 1900, 
LGBL für Tirol Nr. 47, betreff.end die beson­
deren Rechtsverhältnisse geschlossener Höfe, 

4. der § 11 des Gesetzes vom 16. September 
1903, LGBL für Kärnten Nr. 33, betreffend die 
Einführung besonderer Erbteilungsvorschriften 
für landwirtschaftliche Besitzungen mittlerer 
Größe (Erbhöfe), und 

5. der § 199 des Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streit­
s.achen vom 9. August 1854, RGBl. Nr. 208. 

§ 9. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist, soweit der Abs. 2 nicht anderes be­
stimmt, der Bundesminister für Justiz betraut. 

(2) Mit der Vollziehung 

1. des Art. IV ist der Bundesminister für Justiz 
im Zusammenwirken mit dem Bundesminister 
für Unterricht und Kunst, 
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2. des Art. VII Z. 5, soweit es sich um die 
vorgesehene Hilfeleistungspflicht der Träger der 
Sozialversicherung handelt, ist der Bundesmini­
ster für Justiz im Zusammenwirken mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung, 

3. des Art. XIV, soweit die Vollziehung dem 
Bund zukommt, ist der Bundesminister für 
Justiz im Zusammenwirken mit dem Bundes­
minister für Inneres, soweit die Vollziehung dem 
Land zukommt, die Landesregierung, 

4. des Art. XV ist der Bundesminister für In­
neres im Zusammenwirken mit dem Bundes­
minister für Justiz, 

5. des Art. XVI ist der Bundesminister für 
Justiz im Zusammenwirken mit dem Bundes­
minister für Finanzen, 

6. des Art. XVII §§ 1, 3 und 4 sowie des 
Art. XVIII § 1 Abs. 2 ist der Bundesminister 
für Finanzen im Zusammenwirken mit dem 
Bundesminister für Justiz betraut. 
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